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Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 09.10.2017
- Aktenzeichen 03193900681/le

gegen:

 Herrn
 Daniel Kilner
 15 Rosedene Close
 GB-S70 3 BARNSLEY

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0120 A für den Empfänger 
offen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 09.10.2017
Im Auftrag

P u l t e r

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 903
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Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 10.10.2017
- Aktenzeichen 03280295425/le

gegen:

 Herrn
 Didier Roux
 95 Chemin De Vaugaillere Cidex 418
 F-06330 ROQUEFORT LES PINS

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0120 A für den Empfänger 
offen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 10.10.2017
Im Auftrag

P u l t e r

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 904

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 18.09.2017
- Aktenzeichen 03280276994/ze

gegen:

 Herrn
 Florin Ioan Nachita

 Str. Granicerilor Nr. 87
 RO-430311 BAIA MARE

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0110 für den Empfänger of-
fen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 12.10.2017
Im Auftrag

P u l t e r

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 904

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 18.08.2017
- Aktenzeichen 03240658428/le

gegen:

 Herrn
 Tomasz Jedrzejewski
 Hühnermarkt 18
 41751 Viersen

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0120 A für den Empfänger 
offen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
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nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 11.10.2017
Im Auftrag

P u l t e r

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 904

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 11.09.2017
- Aktenzeichen 03280276528/ha

gegen:

 Herrn
 Zoltan Rak
 Mogyoro UKCA 6
 H-2740 ABONY

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0114 für den Empfänger of-
fen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 12.10.2017
Im Auftrag

P u l t e r

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 905

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 12.10.2017
- Aktenzeichen 03280292396/grä

gegen:

 Herrn
 Marek Albert Zielinski
 Degenstr. 17
 42651 Solingen

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0120 a für den Empfänger 
offen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 12.10.2017
Im Auftrag

P u l t e r

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 905

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 12.07.2017
- Aktenzeichen 03244652500/le

gegen:

 Herrn
 Christian-Ovidiu Baba
 Obergasse 46
 55237 Flonheim

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 



906

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen

für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0120 A für den Empfänger 
offen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 16.10.2017
Im Auftrag

P u l t e r

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 905

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 16.10.2017
- Aktenzeichen 03240666390/grä

gegen:

 Herrn
 Kristian Eustace
 28 Ringcroft Street
 GB-078ND LONDON

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0120 a für den Empfänger 
offen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 16.10.2017
Im Auftrag

P u l t e r

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 906

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 20.09.2017
- Aktenzeichen 03280291420/le

gegen:

 Herrn
 Roald C Verschuure
 Stephensonstraat 9a
 NL-9727 GJ GRONINGEN

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0120 A für den Empfänger 
offen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 17.10.2017
Im Auftrag

P u l t e r

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 906

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 12.09.2017
- Aktenzeichen 03193882837/ha

gegen:

 Herrn
 Sergiu Denis Ahescu
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 1 Mai Nr. 4
 RO-905300 FAGET

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0114 für den Empfänger of-
fen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 17.10.2017
Im Auftrag

P u l t e r

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 906

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 06.10.2017
- Aktenzeichen 03280284431/le

gegen:

 Frau
 Kuan Yu Chen
 5th Floor Shin Den District 13
 RC-231 45 PAO CHIAO RD.

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0120 A für den Empfänger 
offen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 

nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 19.10.2017
Im Auftrag

P u l t e r

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 907

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1, 10 LZG NRW (Landeszustellungsge-
setzes Nordrhein Westfalen) wird der

Bußgeldbescheid
der unteren Naturschutzbehörde

vom 09.10.2017
- Aktenzeichen 60/2 OWi 511/17

gegen:

 Herrn
 Jan Florian ARETZ
 Schwertstr. 144
 47799 Krefeld

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person 
postalisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des
Kreises Viersen. Der Bußgeldbescheid liegt beim 
Kreis Viersen, Amt für Bauen, Landschaft und Pla-
nung - untere Naturschutzbehörde, Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 1210 für den Empfänger 
offen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 16.10.2017
Im Auftrag

N i e b l i n g

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 907

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung 

Gegen Slawomir Artur Gromadzki, letzte bekann-
te Anschrift: Generala Tadeusza Kurzeby 2a, PL- 
66470 Kostrzyn Nad Odra, jetziger Aufenthaltsort 
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unbekannt, ist am 02.08.2017 ein 

Bescheid des Landrats des Kreises Viersen, 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr, 
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen, 
Aktenzeichen: 32/5 – 36 42/ro, 

ergangen.

Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird das 
vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt.

Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfol-
gen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
/ der Empfängerin nicht festgestellt werden kann.

Das Dokument kann montags und mittwochs in der 
Zeit von 07:30:00 Uhr bis 16:00 Uhr oder dienstags, 
donnerstags und freitags in der Zeit von 07:30 bis 
12:00 Uhr sowie nach vorheriger Terminabsprache 
eingesehen und in Empfang genommen werden auf 
meiner Dienststelle in

41747 Viersen
Rathausmarkt 3
Amt für Ordnung und Straßenverkehr 
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen
Zimmer 0131.

Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.

Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zuge-
stellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung zwei 
Wochen vergangen sind.

Viersen, 17.10.2017
Kreis Viersen

Der Landrat
Im Auftrag

gez. Roosen

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 907

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustel-
lung

Der Halter des Fahrzeuges, Roller, Sachs Bike, FIN: 
L4HFABBP996600365w, wird aufgefordert sich um-
gehend zu melden. 

Da der Halter unbekannt ist, wird der Bescheid 
im Wege der öffentlichen Zustellung (§ 1 des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 13.05.1980-GV NW S. 510) 
und Nr. 19 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Landeszustellungsgesetzes (AVVzLZG) vom 
04.12.1957 (SMBl. NW 2010) i. V. m. § 15 Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes vom 03.07.1952 
(BGBl. I S. 379), in der jeweils zurzeit gültigen 
Fassung zugestellt.

Die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung 
wird im Amtsblatt des Kreises Viersen veröffentlicht 
und gilt zwei Wochen nach Erscheinen als zugestellt.

Der Eigentumsanspruch kann bei der 
Kreispolizeibehörde Viersen, in 41747 Viersen, 
Rathausmarkt 3, montags - donnerstags während 
der Zeit von 08:30 - 12:30 Uhr und von 14:00 - 15:30 
Uhr, freitags von 08:30 - 12:30 Uhr geltend gemacht 
werden. Hierzu ist das Eigentum nachzuweisen.

Viersen, 11.10.2017
Der Landrat

als Kreispolizeibehörde 
Viersen

Im Auftrag
gez.

Alberts

ZA 1 - 57.01.59 - 258/17 (B)

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 908

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustel-
lung

Herr Lars-Örjan Christ, zuletzt wohnhaft Mozart-
straße 7 in 41366 Schwalmtal, wird aufgefordert, sich 
zum Abholen seines Fahrzeuges, Pkw, Ford Fiesta, 
FIN: WF0BXXGAJB1P72395, umgehend zu melden. 

Da der Aufenthalt unbekannt ist, wird der Bescheid 
im Wege der öffentlichen Zustellung (§ 1 des Ver-
waltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nor-
drhein-Westfalen vom 13.05.1980-GV NW S. 510) 
und Nr. 19 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Landeszustellungsgesetzes (AVVzLZG) vom 
04.12.1957 (SMBl. NW 2010) i. V. m. § 15 Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes vom 03.07.1952 
(BGBl. I S. 379), in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung zugestellt.

Die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung 
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wird im Amtsblatt des Kreises Viersen veröffentlicht 
und gilt zwei Wochen nach Erscheinen als zugestellt.

Der Eigentumsanspruch kann bei der Kreispolizei-
behörde Viersen, in 41747 Viersen, Rathausmarkt 3, 
montags - donnerstags während der Zeit von 08:30 
- 12:30 Uhr und von 14:00 - 15:30 Uhr, freitags von 
08:30 - 12:30 Uhr geltend gemacht werden.

Viersen, 12.10.2017
Der Landrat

als Kreispolizeibehörde 
Viersen

Im Auftrag
gez.

Alberts

ZA 1 - 57.01.59 - 206/17 (B)

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 908

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustel-
lung

Herr Peter Willens, zuletzt wohnhaft Bruchstraße 
10 in 41379 Brüggen, wird aufgefordert, sich zum 
Abholen seines Fahrzeuges, Quad, Zhejiang Fuxin 
FXATV-150-FTW, FIN: L4ZA4L1K7FF000823, um-
gehend zu melden. 

Da der Aufenthalt unbekannt ist, wird der Bescheid 
im Wege der öffentlichen Zustellung (§ 1 des Ver-
waltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nor-
drhein-Westfalen vom 13.05.1980-GV NW S. 510) 
und Nr. 19 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Landeszustellungsgesetzes (AVVzLZG) vom 
04.12.1957 (SMBl. NW 2010) i. V. m. § 15 Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes vom 03.07.1952 
(BGBl. I S. 379), in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung zugestellt.

Die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung 
wird im Amtsblatt des Kreises Viersen veröffentlicht 
und gilt zwei Wochen nach Erscheinen als zugestellt.

Der Eigentumsanspruch kann bei der Kreispolizei-
behörde Viersen, in 41747 Viersen, Rathausmarkt 3, 
montags - donnerstags während der Zeit von 08:30 
- 12:30 Uhr und von 14:00 - 15:30 Uhr, freitags von 
08:30 - 12:30 Uhr geltend gemacht werden.

Viersen, 16.10.2017
Der Landrat

als Kreispolizeibehörde 
Viersen

Im Auftrag
gez.

Alberts

ZA 1 - 57.01.59 - 241/17 (B)

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 909

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustel-
lung

Herr Deniz Jacobs, zuletzt wohnhaft Klosterstraße 
50 in 41379 Brüggen, wird aufgefordert, sich zum 
Abholen seines Fahrzeuges, Pkw, BMW 3er, FIN: 
WBAVB110KT59366, umgehend zu melden. 

Da der Aufenthalt unbekannt ist, wird der Bescheid 
im Wege der öffentlichen Zustellung (§ 1 des Ver-
waltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nor-
drhein-Westfalen vom 13.05.1980-GV NW S. 510) 
und Nr. 19 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Landeszustellungsgesetzes (AVVzLZG) vom 
04.12.1957 (SMBl. NW 2010) i. V. m. § 15 Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes vom 03.07.1952 
(BGBl. I S. 379), in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung zugestellt.

Die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung 
wird im Amtsblatt des Kreises Viersen veröffentlicht 
und gilt zwei Wochen nach Erscheinen als zugestellt.

Der Eigentumsanspruch kann bei der Kreispolizei-
behörde Viersen, in 41747 Viersen, Rathausmarkt 3, 
montags - donnerstags während der Zeit von 08:30 
- 12:30 Uhr und von 14:00 - 15:30 Uhr, freitags von 
08:30 - 12:30 Uhr geltend gemacht werden.

Viersen, 16.10.2017
Der Landrat

als Kreispolizeibehörde 
Viersen

Im Auftrag
gez.

Alberts

ZA 1 - 57.01.59 - 262/17 (B)

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 909

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Feststellung des Unterbleibens einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVP) für das Vorhaben „Be-
seitigung und Neuerrichtung eines Durchlasses 
im Gewässer Nr. 16.04 des Wasser- und Boden-
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verbandes der Mittleren Niers in der Stadt Willich, 
Bereich Diepenbroich“
Az.: 66/1-337/17

Die Stadt Willich, Geschäftsbereich Landschaft und 
Straßen, Rothweg 2, 47877 Willich beantragt die Ge-
nehmigung nach §§ 67 ff. des Gesetzes zur Ordnung 
des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - 
WHG) i.V.m. den Regelungen des Wassergesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswasser-
gesetz - LWG), um südlich der Ortslage Wekeln im 
Bereich des Wirtschaftsweges Diepenbroich einen 
vorhandenen Durchlass zu beseitigen und leicht ver-
setzt einen neuen Durchlass zu errichten. Von dem 
Vorhaben betroffen sind die Grundstücke Gemar-
kung Willich, Flur 23, Flurstücke 125, 158, 159, 394 
und 398 sowie Gemarkung Schiefbahn, Flur 27 Flur-
stücke 3, 5, 6 und 8.
Bei dem Vorhaben soll die Dimensionierung des neu-
en Durchlasses den heutigen wasserwirtschaftlichen 
Erfordernissen angepasst und durch Veränderung 
des Abflusswinkels der Wasserabfluss verbessert 
werden. 

Es handelt sich dabei um ein Vorhaben der Nummer 
13.18.1, Spalte 2 der Anlage 1 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Nach § 
7 Abs. 1 Satz 1 UVPG war für das beantragte Vor-
haben eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls 
durchzuführen. Die Feststellung erfolgte nach Be-
ginn des Erlaubnisverfahrens auf der Grundlage der 
vom Vorhabenträger vorgelegten Unterlagen sowie 
eigener Informationen. 
Bei dieser Vorprüfung wurden die jeweils einschlägi-
gen Kriterien der Anlage 3 zum UVPG berücksichtigt.

Im Ergebnis dieser allgemeinen Vorprüfung wur-
de festgestellt, dass für das oben genannte Vor-
haben keine Pflicht zur Durchführung einer UVP 
besteht.

Es handelt sich um eine kleinräumige und in kurzer 
Zeit durchzuführende Maßnahme an einem nur tem-
porär wasserführenden Gewässer. Das Vorhaben 
weist weder hinsichtlich seiner Merkmale noch hin-
sichtlich des Standortes oder der Art und Weise der 
möglichen Auswirkungen relevante Kriterien nach 
der Anlage 3 zum UVPG auf.

Diese Feststellung ist gemäß § 7 Absatz 2 UVPG 
nicht selbstständig anfechtbar. 
Die Begründung dieser Entscheidung und die ihr zu-
grundeliegenden Unterlagen können nach vorheriger 
telefonischer Anmeldung unter der Telefonnummer 
02162 39-1266 während der Dienstzeiten im Amt 
für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen der 
Kreisverwaltung Viersen, Abteilung Abfall, Boden-
schutz, Altlasten, Zimmer 2318, Rathausmarkt 3, 

41747 Viersen, eingesehen werden.  

Rechtsgrundlagen
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts – Was-
serhaushaltsgesetz – vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 
2585), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes 
vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771)
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen – 
Landeswassergesetz – in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25.06.1995 (GV. NW. 1995 S. 926), 
zuletzt geändert (neu gefasst) durch Art. 1 des Ge-
setzes vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559)
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010 
(BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 14b 
des Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808)

Viersen, 06.10.2017
gez.

Dr. Coenen
Landrat

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 909

Bekanntmachung 
der Burggemeinde Brüggen
Jahresabschluss 2014 der Bäderbetriebe Brüg-
gen

BESCHLUSS
aus der 26. Sitzung des Rates der Burggemeinde 
Brüggen in der Wahlzeit 2014/2020 am Dienstag, 
den 04. Juli 2017
Zu 5.:
Bäderbetriebe Brüggen
hier: Feststellung des geprüften Jahresabschlus-

ses 2014
Vorlage:

234/2016

Nach Sachvortrag des Betriebsleiters Oliver Man-
kowski folgte der Rat der Empfehlung des Betriebs-
ausschusses vom 23.05.2017 und fasste einstimmig 
folgenden
Beschluss:

a) der Betriebsleitung wird für das Jahr 2014 Entlas-
tung erteilt,

b) der Jahresabschluss der Bäderbetriebe Brüggen 
zum 31.12.2014 wird mit einer aus dem Jahres-
abschluss entnommenen Bilanzsumme und ei-
nem Jahresverlust von 559T € festgestellt,

c) der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014 wird 
festgestellt,

d) der Jahresverlust in einer Höhe von 559T € wird 
durch die Mutter (Burggemeinde) ausgeglichen.

-Rat 04.07.2017-
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Der Rat der Burggemeinde Brüggen hat am 04. Juli 
2017 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 
festgestellt und beschlossen.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts beauftragte WWS Wirtz, Walter, 
Schmitz GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und 
Steuerberatungsgesellschaft, Nettetal, hat am 01. 
Dezember 2016 einen uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt. Diesem schließt sich die Ge-
meindeprüfungsanstalt (GPA) NRW mit folgendem 
abschließendem Vermerk der GPA NRW an:

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetz-
licher Abschlussprüfer des Betriebes Bäderbetriebe 
Brüggen. Zur Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung zum 31.12.2014 hat sie sich der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft WWS Wirtz, Walter, Schmitz 
GmbH, Nettetal, bedient. 

Diese hat mit Datum vom 01. Dezember 2016 den 
nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestä-
tigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus 
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang 
- unter Einbeziehung der Buchführung und den La-
gebericht der Bäderbetriebe Brüggen für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezem-
ber 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den 
ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung 
liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung. Un-
sere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 
317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so 
zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebes 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück-

sichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben 
in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewand-
ten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jah-
resabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den 
ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung 
und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Betriebes. Der Lagebe-
richt steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Betriebes und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft WWS Wirtz, Walter, 
Schmitz GmbH ausgewertet und eine Analyse an-
hand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei 
zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers 
wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung 
gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung 
der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und 
prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus 
Sicht der GPA NRW nicht erforderlich.

Herne, den 10.08.2017
GPA NRW
gez. Thomas Siegert

Der Jahresabschluss und der Lagebericht lie-
gen vom 20.10.2017 bis 10.11.2017 während der 
Dienststunden bei der Burggemeinde Brüggen, Klos-
terstr. 38, 41379 Brüggen, öffentlich zur Einsichtnah-
me aus.

Brüggen, den 09.10.2017
gez. Mankowski

Betriebsleiter

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 910

Brüggen, 07. Juli 2017
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Bekanntmachung 
der Gemeinde Grefrath
Widerspruchsrecht nach § 36 Abs. 2 des Bundes-
meldegesetzes 
„Widerspruch gegen die Übermittlung von Mel-
dedaten an das Bundesamt für das Personalma-
nagement der Bundeswehr“

Nach § 58 b des Soldatengesetzes können sich Frau-
en und Männer, die Deutsche im Sinne des Artikels 
116 des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen 
Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierzu tauglich sind. 
Zum Zwecke der Übersendung von Informationsma-
terial übermitteln die Meldebehörden dem Bundes-
amt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
aufgrund § 58 c Abs. 1 des Soldatengesetzes jährlich 
bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit 
deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr 
volljährig werden:

1. Familienname
2. Vornamen
3. gegenwärtige Anschrift

Die Datenübermittlung nach § 58 c des Soldatenge-
setzes unterbleibt, wenn die Betroffenen ihr nach § 
36 Abs. 2 des Bundesmeldegesetzes widersprochen 
haben.

Die Betroffenen sind auf ihr Widerspruchsrecht bei 
der Anmeldung und spätestens im Oktober eines je-
den Jahres durch öffentliche Bekanntmachung hin-
zuweisen.

Die Daten sind gemäß § 56 c des Soldatengesetzes 
so zu übermitteln, dass die Daten zu Personen mit 
deutscher Staatsangehörigkeit, die im Jahr 2018 voll-
jährig werden, bis zum 31. März 2017 beim Bundes-
amt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
vorliegen.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift 
im Bürgerservice der Gemeinde Grefrath, Rathaus-
platz 3, 47929 Grefrath einzulegen.

Grefrath, den 17.10.2017
Gemeinde Grefrath
Der Bürgermeister

Im Auftrag:
gez.

Franken

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 912

Bekanntmachung 
der Gemeinde Grefrath
Öffentliche Auslegung des Entwurfs der 
Haushaltssatzung der Gemeinde Grefrath für das 
Haushaltsjahr 2018.

Gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW ) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV 
NRW S. 666, SGV NRW, 2023) in der zur Zeit gül-
tigen Fassung, wird bekannt gemacht, dass der Ent-
wurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Grefrath 
für das Haushaltsjahr 2018 während der Dauer des 
Beratungsverfahrens mit Bestandteilen und Anla-
gen, zur Einsichtnahme in der Zeit vom 26.10.2017 
bis 08.11.2017 im Rathaus Grefrath, Rathausplatz 3, 
47929 Grefrath, Zimmer 20, während der Dienststun-
den montags bis freitags in der Zeit von 8.00 Uhr - 
12.30 Uhr, sowie montags von 14.00 Uhr - 17.00 Uhr 
zur Einsichtnahme öffentlich ausliegt und unter der 
Internetadresse www.grefrath.de im Internet verfüg-
bar ist.

Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung ein-
schließlich Anlagen können von den Einwohnern und 
Abgabepflichtigen der Gemeinde Grefrath innerhalb 
einer Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung 
Einwendungen erhoben werden. Diese sind schrift-
lich an den Bürgermeister der Gemeinde Grefrath, 
Rathausplatz 3, 47929 Grefrath zu richten oder kön-
nen bei der Kämmerei im Rathaus Grefrath zur Nie-
derschrift erklärt werden. Über die Einwendungen 
beschließt der Rat in öffentlicher Sitzung.

Grefrath, den 17.10.2017
gez.

Lommetz
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 912

Bekanntmachung 
der Gemeinde Grefrath
Feststellung der Nachfolgerin für den durch Ver-
zicht auf das Mandat ausgeschiedenen Ratsherrn 
Heinz-Uwe Kersten

Ratsherr Heinz-Uwe Kersten, Christlich Demokrati-
sche Union Deutschlands (CDU), ist durch Verzicht 
auf das Mandat aus dem Rat der Gemeinde Grefrath 
zum 16.10.2017 ausgeschieden.

Als Nachfolgerin ist

Frau Nicole Storz, Buchfinkenweg 32 
47929 Grefrath,
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Bekanntmachung 
der Gemeinde Grefrath
Ordnungsbehördliche Verordnung über das Of-
fenhalten von Verkaufsstellen im Ortsteil Gre-
frath für den Bezirk „Grefrath“ am Sonntag, den 
03.12.2017 

Aufgrund des § 6 Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur 
Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungs-
gesetz – LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV.
NRW. S. 516) in Verbindung mit § 1 der Verordnung 
zur Regelung von Zuständigkeiten auf den Gebie-
ten des Arbeits- und technischen Gefahrenschutzes 
(ZustVO ArbtG) vom 14.06.1994 (GV NRW S. 360) 
in der derzeit geltenden Fassung, wird von der Ge-
meinde Grefrath als örtliche Ordnungsbehörde ge-
mäß Beschluss des Rates vom 16.10.2017 folgende 
Ordnungsbehördliche Verordnung erlassen:

§ 1

Sämtliche Verkaufsstellen dürfen im Ortsteil Grefrath 
im Bezirk „Grefrath“ am Sonntag, den 03.12.2017 in 
der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein.

§ 2

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig im Rahmen des  § 1 Verkaufsstellen 
außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszei-
ten offen hält oder in diesen Geschäften andere, 
als die zugelassenen Waren verkauft.

2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Ge-
setzes zur Regelung der      Ladenöffnungszeiten 
mit einer Geldbuße bis zu 500,--€ geahndet wer-
den.

§ 3

Die Ordnungsbehördliche Verordnung tritt am 
03.12.2017 in Kraft. Sie tritt außer Kraft am 
04.12.2017.

Grefrath, den 16.10.2017
Gemeinde Grefrath

als örtliche Ordnungsbehörde
Lommetz

Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 913

lt. Annahmeerklärung vom 16.10.2017 gemäß § 45 
des Kommunalwahlgesetzes aufgrund der Reserve-
liste der CDU zur Kommunalwahl vom 25.05.2014 
Ratsfrau des Rates der Gemeinde Grefrath gewor-
den.

Gegen diese Feststellung kann binnen eines Monats 
nach Bekanntgabe bei dem unterzeichneten Wahllei-
ter Einspruch eingelegt werden.

Grefrath, den 16. Oktober 2017
Gemeinde Grefrath

Der Wahlleiter
Lommetz

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 912

Bekanntmachung 
der Gemeinde Grefrath
Ordnungsbehördliche Verordnung über das Of-
fenhalten von Verkaufsstellen im Ortsteil Grefrath 
für den Bezirk „Grefrath-Süd“ am Sonntag, den 
14.01.2018 

Aufgrund des § 6 Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur 
Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungs-
gesetz – LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV.
NRW. S. 516) in Verbindung mit § 1 der Verordnung 
zur Regelung von Zuständigkeiten auf den Gebie-
ten des Arbeits- und technischen Gefahrenschutzes 
(ZustVO ArbtG) vom 14.06.1994 (GV NRW S. 360) 
in der derzeit geltenden Fassung, wird von der Ge-
meinde Grefrath als örtliche Ordnungsbehörde ge-
mäß Beschluss des Rates vom 16.10.2017 folgende 
Ordnungsbehördliche Verordnung erlassen:

§ 1

Sämtliche Verkaufsstellen dürfen im Ortsteil Gre-
frath im Bezirk „Grefrath-Süd“ am Sonntag, den 
14.01.2018 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
geöffnet sein.

§ 2

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig im Rahmen des  § 1 Verkaufsstellen 
außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszei-
ten offen hält oder in diesen Geschäften andere, 
als die zugelassenen Waren verkauft.

2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Ge-
setzes zur Regelung der      Ladenöffnungszeiten 
mit einer Geldbuße bis zu 500,--€ geahndet wer-
den.

§ 3

Die Ordnungsbehördliche Verordnung tritt am 
14.01.2018 in Kraft. Sie tritt außer Kraft am 
15.01.2018.
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Bekanntmachung 
der Stadt Kempen

Satzung vom 17.10.2017 zur 3. Änderung der 
Hauptsatzung der Stadt Kempen vom 30.09.2014
 
Aufgrund des § 7 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 
41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 
S. 666), zul. geändert durch den Artikel I des Ge-
setzes vom 28. November 2016 (GV NRW S. 966), 
hat der Rat der Stadt Kempen in seiner Sitzung am 
17.10.2017 folgende Satzung beschlossen:

I.

In der Hauptsatzung der Stadt Kempen vom 
30.09.2014, wird folgender Paragraph neu gefasst:

§ 17 Abs. 1: 
Öffentliche Bekanntmachungen, die durch 
Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, werden 
vollzogen durch Bereitstellung im Internet (www.
kempen.de).

Bekanntmachung 
der Stadt Kempen

Der an Frau Meral Sahin, geb. 10.02.1984, gerich-
tete Einstellungsbescheid der Leistungen nach dem 
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) vom 06.09.2017 
kann nicht zugestellt werden, da der Aufenthalt nicht 
ermittelt werden kann. 
Der Einstellungsbescheid kann bei der Stadt Kem-
pen - Jugendamt -, Antoniusstr. 20, im Raum Nr. 26 
(Nebengebäude), 47906 Kempen, eingesehen wer-
den. 

Sie gilt zwei Wochen nach der Veröffentlichung im 
Amtsblatt des Kreises Viersen als zugestellt. 

Kempen, den 19.10.2017
Der Bürgermeister

Im Auftrag:
(Buske)

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 914

Bekanntmachung 
der Stadt Kempen
1: Widerspruchsrecht nach § 50 Absatz 5 des 
Bundesmeldegesetzes, Melderegisterauskünfte 
in besonderen Fällen 

Zu Melderegisterauskünften in besonderen Fällen (§ 
50 Abs. 1 bis 3 des Bundesmeldegesetzes ) aus dem 
Einwohnermelderegister der Stadt Kempen wird über 
bestehende Widerspruchsmöglichkeiten informiert: 

Wenn die Einwohner der Stadt Kempen nicht aus-
drücklich widersprechen, darf die Meldebehörde 
nach den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes in 
den nachstehenden Fällen des § 50 Bundesmelde-
gesetz Auskünfte aus dem Melderegister erteilen:
 Absatz 1: Auskünfte über die Wahlberechtigten 

an Parteien, Wählergruppen und an-
deren Trägern von Wahlvorschlägen 
im Zusammenhang mit Wahlen und 
Abstimmungen auf staatlicher und 

Grefrath, den 16.10.2017
Gemeinde Grefrath

als örtliche Ordnungsbehörde
Lommetz

Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 913

II.

Die Änderungssatzung tritt zum 01.11.2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher be-
anstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Kempen vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Kempen, den 17.10.2017
Gez. 

(Rübo)
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 914
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Stelle Rathaus, Buttermarkt 1, Service-Stelle St. Hu-
bert, Königsstraße 13, und Service-Stelle Tönisberg, 
Helmeskamp 31) erklärt werden. 

Kempen, den 28.09.2017
Stadt Kempen

Der Bürgermeister 
Im Auftrag

gez. 
Eckerleben

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 914

kommunaler Ebene in den sechs der 
Wahl oder Abstimmung vorausgehen-
den Monaten. 

 Absatz 2: Auskünfte an Mandatsträger, Presse 
oder Rundfunk über Alters- oder Ehe-
jubiläen , 

 Absatz 3: Auskünfte an Adressbuchverlage zu al-
len Einwohnern, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben.

Die Auskunftserteilung unterbleibt, wenn die Betrof-
fenen ihr nach § 50 Absatz 5 des Bundesmeldege-
setzes widersprechen. Die Betroffenen sind auf ihr 
Widerspruchsrecht bei der Anmeldung sowie einmal 
jährlich durch ortsübliche Bekanntmachung hinzu-
weisen. 

2: Widerspruchsrecht nach § 42 Absatz 3 Satz 2 
Bundesmeldegesetz gegen die Übermittlung von 
Daten an eine öffentlich-rechtliche Religionsge-
sellschaft durch den Familienangehörigen eines 
Mitglieds dieser Religionsgesellschaft (nach § 42 
Absatz 2 Bundesmeldegesetz)

Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religi-
onsgesellschaft Familienangehörige, die nicht der-
selben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaft angehören, darf die Meldebehörde von 
diesen Familienangehörigen folgende Daten über-
mitteln: 

1. Vor- und Familiennamen,
2. Geburtsdatum und Geburtsort,
3. Geschlecht,
4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen 

Religionsgesellschaft,
5. derzeitige Anschriften und letzte frühere An-

schrift,
6. Auskunftssperren nach § 51 und bedingte 

Sperrvermerke nach § 52 sowie
7. Sterbedatum. 

Die betreffenden Personen haben das Recht, der 
Übermittlung ihrer Daten zu widersprechen. Die Be-
troffenen sind auf ihr Widerspruchsrecht bei der An-
meldung sowie einmal jährlich durch ortsübliche Be-
kanntmachung hinzuweisen.

Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung ver-
hindert nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke 
des Steuererhebungsrechts an die jeweils öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaften. 

Widersprüche können formlos an die Stadt Kempen, 
Buttermarkt 1, 47906 Kempen gerichtet werden oder 
bei den Service-Stellen der Stadt Kempen (Service-

Bekanntmachung 
der Stadt Kempen
Widerspruchsrecht nach §36 Abs. 2 des Bundes-
meldegesetzes
„Widerspruch gegen die Übermittlung von Mel-
dedaten an das Bundesamt für das Personalma-
nagement der Bundeswehr“

Nach § 58 b des Soldatengesetzes können sich Frau-
en und Männer, die Deutsche im Sinne des Artikels 
116 des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen 
Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. 
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmate-
rial übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt 
für das Personalmanagement der Bundeswehr auf-
grund § 58 c Abs. 1 des Soldatengesetzes jährlich 
bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit 
deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr 
volljährig werden:

1. Familienname
2. Vornamen
3. gegenwärtige Anschrift.

Die Datenübermittlung nach § 58 c des Soldatenge-
setzes unterbleibt, wenn die Betroffenen ihr nach § 
36 Abs. 2 des Bundesmeldegesetzes widersprochen 
haben.

Die Betroffenen sind auf ihr Widerspruchsrecht bei 
der Anmeldung und spätestens im Oktober eines je-
den Jahres durch ortsübliche Bekanntmachung hin-
zuweisen.

Die Daten sind gemäß § 58 c des Soldatengesetzes 
so zu übermitteln, dass die Daten zu Personen mit 
deutscher Staatsangehörigkeit, die im Jahr 2019 voll-
jährig werden, bis zum 31. März 2018 beim Bundes-
amt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
vorliegen. 

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift 
in der Service-Stelle der Stadt Kempen, Rathaus, 
Buttermarkt 1, 47906 Kempen, einzulegen. 
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Kempen, den 28.09.2017
Stadt Kempen

Der Bürgermeister 
Im Auftrag

gez. 
Eckerleben

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 915

Bekanntmachung 
der Gemeinde Schwalmtal

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Schwalmtal für das Haushaltsjahr 2017 und 
Bekanntmachung der 1. Nachtragssatzung

1. Nachtragssatzung

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. 
November 2016 (GV.NRW S. 966) hat der Rat der Gemeinde Schwalmtal am 19.10.2017 folgende Nach-
tragssatzung zur Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamtbeträge

€

erhöht um

€

vermindert 
um

€

und damit der 
Gesamtbetrag 

des 
Haushaltsplans 

einschl. 
Nachträge 

festgesetzt auf
€

Ergebnisplan
Erträge
Aufwendungen

39.056.675
40.388.184

0
0

435.918
435.918

38.620.757
39.952.266

Finanzplan
aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit: 
Einzahlungen
Auszahlungen

aus der Investitionstätigkeit: 
Einzahlungen
Auszahlungen

aus der Finanzierungstätigkeit: 
Einzahlungen
Auszahlungen

35.719.465
37.590.364

5.038.958
1.967.415

0
891.600

0
0

0
500.000

867.686
0

435.918
435.918

0
0

0
0

35.283.547
37.154.446

5.038.958
2.467.415

867.686
891.600

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisheri-
gen Festsetzung in Höhe von 0 € um 867.686 € erhöht und damit auf 867.686 € festgesetzt.  
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§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigun-
gen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in 
künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der 
bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 € um 500.000 
€ erhöht und damit auf 500.000 € festgesetzt.  

§ 4

Die bisher festgesetzte Verringerung der allgemei-
nen Rücklage wird nicht geändert.  

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur 
Liquiditätssicherung wird nicht geändert. 

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert. 

§ 7

Die Regelungen zum Stellenplan werden nicht geän-
dert. 

§ 8

Die Regelungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaf-
tung werden nicht geändert.

2. Bekanntmachung der Nachtragssatzung

Die vorstehende 1. Nachtragssatzung mit ihren Anla-
gen für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 

Die 1. Nachtragssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß 
§ 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staat-
liche Verwaltungsbehörde in Viersen mit Schreiben 
vom 12. Oktober 2017 angezeigt worden. 

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und seine Anla-
gen werden ab sofort bis zum Ende der Auslegung 
des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2017 
gem. § 80 Abs. 6 GO NW zur Einsichtnahme im Rat-
haus Waldniel, Zimmer 310, während der Dienststun-
den verfügbar gehalten. 

Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den Mangel er-
gibt. 

Schwalmtal, den  20.10.2017
Der Bürgermeister

gez. Michael Pesch

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 916

Bekanntmachung 
der Stadt Tönisvorst
Satzung der Stadt Tönisvorst zur Umlage der 
Kosten der Gewässerunterhaltung gemäß § 64 
LWG NRW

Aufgrund
- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV 
NRW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur 
Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 
15. 11. 2016 (GV. NRW. S. 966), in der  jeweils 
geltenden Fassung,

- des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom  
21.10.1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt ge-
ändert durch Art. 2 G zur Änd. des KurorteG und 
zur Änd. kommunalrechtlicher Vorschriften vom 
15. 12. 2016 (GV. NRW. S. 1150, in der jeweils 
geltenden Fassung,

- der §§ 39 bis 42 des Wasserhaushaltsgesetzes 
des Bundes (WHG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 
ff.), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Einführung 
einer wasserrechtlichen Genehmigung für Be-
handlungsanlagen für Deponiesickerwasser, zur 
Änd. der Vorschriften zur Eignungsfeststellung 
für Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder Umschla-
gen wassergefährdender Stoffe und zur Änd. 
des Bundes-ImmissionsschutzG vom 18.7.2017 
(BGBl. I S. 2771), in der jeweils geltenden  Fas-
sung

- der §§ 62 bis 65 des Landeswassergesetzes 
NRW (LWG NRW) vom 25. Juni 1995 in der Fas-
sung vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 926) SGV. 
NRW. 77, zuletzt geändert durch Art. 15 G zum 
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Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen und zur 
Änd. anderer Vorschriften vom 15. 11. 2016 (GV. 
NRW. S. 934) in der jeweils geltenden Fassung,

- des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 
19.02.1987 (BGBl. I 1997, S. 602), zuletzt geän-
dert durch Art. 11 Abs. 33 eIDAS-DurchführungsG 
vom 18.7.2017 (BGBl. I S. 2745), in  der jeweils 
geltenden Fassung,

hat der Rat der Stadt Tönisvorst in seiner Sitzung am 
14.09.2017 die folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Umfang der Unterhaltungspflicht bei Gewässern

(1) Der Gemeinde werden für die Unterhaltung der 
Gewässer 2. Ordnung und der sonstigen Gewäs-
ser durch die nachfolgend aufgeführten Wasser- 
und Bodenverbände gemäß § 62 Abs. 3 LWG 
NRW i.V.m. § 64 Abs. 2 LWG NRW Verbands-
beiträge auferlegt. Es handelt sich um folgende 
Wasser- und Bodenverbände: 

 a) Niersverband
 b) Wasser- und Bodenverband der Mittleren 

Niers 
 c) Wasser- und Bodenverband der Gelderner 

Fleuth

(2) Zur Gewässerunterhaltungspflicht gehört gemäß 
§ 39 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 5 WHG: 
- die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur 

Sicherung eines ordnungsgemäßen Wasser-
abflusses (§ 39 Abs. 1 Nr. 1 WHG),

- die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch 
Erhaltung und Neuanpflanzung einer stand-
ortgerechten Ufervegetation, sowie die Frei-
haltung der Ufer für den Wasserabfluss (§ 39 
Abs. 1 Nr. 2 WHG),

- die Erhaltung der Schiffbarkeit von schiffbaren 
Gewässern mit Ausnahme der besonderen 
Zufahrten zu Häfen und Schifffahrtsanlege-
stellen (§ 39 Abs. 1 Nr. 3 WHG),

- die Erhaltung und Förderung der ökologi-
schen Funktionsfähigkeit des Gewässers, ins-
besondere als Lebensraum von wild lebenden 
Tieren und Pflanzen (§ 39 Abs. 1 Nr. 4 WHG),

- die Erhaltung des Gewässers in einen Zu-
stand, der hinsichtlich der Abführung oder 
Rückhaltung von Wasser, Geschiebe, 
Schwebstoffen und Eis den wasserwirtschaft-
lichen Bedürfnissen entspricht (§ 39 Abs. 1 
Nr. 5 WHG).Gemäß § 39 Abs. 2 Satz 1 WHG 
muss die Gewässerunterhaltung sich an den 
Bewirtschaftungszielen nach Maßgabe der 
§§ 27 bis 31 WHG ausrichten und darf die 
Erreichung dieser Ziele nicht gefährden. Die 
Gewässerunterhaltung muss gemäß § 39 

Abs. 2 Satz 2 WHG den Anforderungen ent-
sprechen, die im Maßnahmenprogramm nach 
§ 82 WHG an die Gewässerunterhaltung ge-
stellt sind. Gemäß § 39 Abs. 2 Satz 3 WHG ist 
bei der Gewässerunterhaltung der Erhaltung 
der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-
turhaushalts Rechnung zu tragen; Bild und Er-
holungswert der Gewässerlandschaft sind zu 
berücksichtigen.

(3) Gemäß § 61 Satz 1 LWG NRW erstreckt sich die 
Unterhaltung eines oberirdischen Gewässers auf 
das Gewässerbett und auf die Ufer. Zur Unter-
haltung gehört nach § 61 Satz 2 LWG NRW auch 
die Freihaltung, Reinigung und Räumung des 
Gewässerbettes und der Ufer von Unrat, soweit 
es dem Umfang nach geboten ist

§ 2
Umlage des Unterhaltungsaufwandes

(1) Die Gemeinde legt die Verbandsbeiträge für die 
Gewässerunterhaltung der in § 1 genannten Ver-
bände gemäß § 64 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 
2 LWG NRW auf die Grundstücke im seitlichen 
Einzugsgebiet um. Eine Umlage des Aufwan-
des bzw. Kosten erfolgt auf der Grundlage des 
§ 64 Abs. 1 Satz 4 bis 6 LWG NRW nur, soweit 
der Aufwand bzw. die Kosten nicht durch Anteile 
der sog. Erschwerer (§§ 64 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
und Satz 4 LWG NRW) und Finanzierungshilfen 
des Landes (§ 64 Abs. 1 Satz 5 i.V.m. § 72 LWG 
NRW) gedeckt sind.

(2) Die Gewässerunterhaltungsgebühr beinhaltet 
nach § 64 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW zusätzlich die 
Personal- und Verwaltungskosten zur Durchfüh-
rung der Umlage, - den Aufwand für die Ermitt-
lung der Grundlagen für die Umlage sowie - die 
Kosten für das Gewässerkonzept (§ 74 Abs. 2 
LWG NRW).

§ 3
Gebührenpflichtige im seitlichen Einzugsgebiet 

eines Gewässers

(1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümer von 
Grundstücken im seitlichen Einzugsgebiet des-
jenigen Gewässers, in welchem das Grundstück 
gelegen ist und die im Zeitpunkt der Bekannt-
gabe des Gebührenbescheides im Grundbuch 
als Grundstückseigentümer eingetragen sind. 
Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet sind 
alle Grundstücke innerhalb eines Bereichs von 
Wasserscheiden, von denen aus ein Zufluss 
des Wassers zum Gewässer erfolgen kann. Ein 
Grundstück kann auch zu mehreren seitlichen 
Einzugsgebieten gehören. Auf einen unmittelba-
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ren Zufluss zum Gewässer kommt es nicht an. 
Entscheidend ist allein die Lage des Grundstücks 
im seitlichen Einzugsgebiet des Gewässers.

(2) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das 
Buchgrundstück. 

(3) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belas-
tet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erb-
bauberechtigte (§ 64 Abs. 1 Satz 3 LWG NRW). 
Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuld-
ner.

(4) Wird das Eigentum an einem Grundstück über-
tragen, so ist der bisherige und der neue Eigen-
tümer verpflichtet, den Eigentumswechsel der 
Gemeinde anzuzeigen. Unterbleibt die Anzeige, 
so haften der bisherige und der neue Eigentümer 
solange als Gesamtschuldner für die seit dem 
Eigentumswechsel entstandenen Gebühren, bis 
die für die Veranlagung zuständige Stelle von 
dem Eigentumswechsel Kenntnis erhält.

(5) Die Gewässerunterhaltungsgebühr ruht als öf-
fentliche Last auf dem Grundstück. 

§ 4
Gebührenmaßstab

(1) Die Gebühr bemisst sich gemäß § 64 Abs. 1 Satz 
8 LWG NRW pro Quadratmeter Grundstücksflä-
che. Dabei werden die Kosten zur Erfüllung der 
Pflicht zur Gewässerunterhaltung (§ 1 dieser Sat-
zung) gemäß § 64 Abs. 1 Satz 7 LWG NRW zu 90 
% auf die versiegelten Flächen und zu 10 % auf 
die übrigen (= unversiegelten) Flächen umgelegt, 
die sich auf Grundstücken befinden, die im seitli-
chen Einzugsgebiet eines Gewässers liegen.

(2) Versiegelte Flächen im Sinne des § 64 Abs. 1 
Satz 7 LWG NRW sind alle Flächen, auf denen 
bauliche Anlagen jedweder Art oder sonstige vom 
natürlichen Wasserabfluss abweichende Versie-
gelungen des Bodens vorzufinden sind. Versie-
gelte Flächen sind hiernach insbesondere die mit 
Gebäuden bebauten Flächen sowie die Befesti-
gung von Flächen durch Beton, Asphalt, Schotter 
oder ähnliche Materialien. 

(3) Übrige Flächen im Sinne des § 64 Abs. 1 Satz 7 
LWG NRW sind alle unversiegelten Flächen, die 
eine natürliche Bodenbeschaffenheit aufweisen. 
Hierzu gehören insbesondere Rasenflächen, Blu-
menbeete, Wiesen, Äcker, Weiden und Waldflä-
chen.

(4) Die Flächengrößen werden aufgrund von Luftbild-
auswertungen, des Inhalts des Liegenschaftska-

tasters sowie der Angaben der Grundstückseigen-
tümer ermittelt. Zur Erhebung der Angaben durch 
den Grundstückseigentümer ist auf Anforderung 
durch die Gemeinde ein ausgefüllter Erhebungs-
bogen über die Größe der versiegelten Flächen 
und der übrigen (=unversiegelten) Flächen vor-
zulegen (Mitwirkungspflicht). Die Gemeinde prüft 
die Angaben und kann erforderlichenfalls die Vor-
lage weiterer Unterlagen fordern. Bei Grundstü-
cken, für die keine bzw. keine prüffähigen Anga-
ben vorliegen, wird die Fläche von der Gemeinde 
im Wege der Schätzung ermittelt. Die Datener-
hebung, Datenspeicherung und Datennutzung 
erfolgt zur verursachergerechten Abrechnung der 
Gewässerunterhaltungsgebühr gemäß § 64 Abs. 
1 LWG NRW und zum Nachweis der rechtmäßi-
gen Erhebung dieser Gebühr. Insoweit hat der 
Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner 
den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung zu dulden.

(5) Maßgeblich für die Gebührenbemessung sind 
die Grundstücksverhältnisse zum Beginn eines 
Kalenderjahres. Änderungen im laufenden Jahr 
werden erst mit Wirkung des auf die Änderung 
folgenden Kalendermonats berücksichtigt. Än-
dert sich die versiegelte oder die übrige, nicht 
versiegelte Fläche des Grundstücks, hat der Ge-
bührenpflichtige die Änderungen binnen eines 
Monats der Gemeinde anzuzeigen. Absatz 4 gilt 
entsprechend. 

(6)  Die Gebührensätze werden jährlich ermittelt und 
gesondert durch Satzung festgesetzt. Für die Be-
messung der Gebühr wird die Grundstücksfläche 
pro Quadratmeter / Ar berücksichtigt.

§ 5
Gebührenhöhe

Die Gebührenhöhe wird jährlich durch besondere 
Satzung festgesetzt.

§ 6
Fälligkeit

(1) Die Gebühren werden für ein Kalenderjahr durch 
Gebührenbescheid festgesetzt. Der Bescheid 
kann mit einem anderen Abgabenbescheid ver-
bunden sein.

(2) Die Gebühren sind zu je 1/4 des Jahresbetrages 
zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zu entrich-
ten. Bis zur Bekanntgabe eines neuen Beschei-
des sind die Gebühren über das Jahr hinaus zu 
den gleichen Fälligkeitsterminen unter Zugrunde-
legung des zuletzt festgesetzten Jahresbetrages 
zu zahlen. Nachforderungen sind innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbe-
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scheides zu entrichten.

(3) Auf Antrag können die Gebühren abweichend von 
Abs. 2 Satz 1 zum 01.07. in einem Jahresbetrag 
entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens 
bis zum 30.09. des vorangegangenen Kalender-
jahres gestellt werden.

§ 7
Mitwirkungspflicht, Betretungsrecht

(1) Die Gebührenpflichtigen haben alle für das Er-
rechnen der Gebühr erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen.

(2) Die Gebührenpflichtigen haben zu dulden, dass 
Mitarbeiter oder Beauftragte der Gemeinde mit 
Berechtigungsausweis die Grundstücke betreten 
können, um die Bemessungsgrundlagen festzu-
stellen oder zu überprüfen

§ 8
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer
a. als Gebührenpflichtiger entgegen § 5 Abs. 4 

seinen Mitteilungspflichten nicht nachkommt 
oder Veränderungen hinsichtlich der Zuord-
nung von Flächen zu den einzelnen Flächen-
arten nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt, 

b. als Gebührenpflichtiger entgegen § 8 Abs. 1 
die zur Errechnung der Gebühren erforderli-
chen Auskünfte nicht erteilt,

c. als Gebührenpflichtiger entgegen § 8 Abs. 2 
Beauftragte der Gemeinde daran hindert, das 
Grundstück zu betreten, um Bemessungs-
grundlagen festzustellen oder zu überprüfen.

(2) Die Ordnungswidrigkeiten werden mit einer Geld-
buße bis zu 1.000 Euro geahndet.

§ 8
Inkrafttreten

Die Satzung tritt zum 01.01.2018 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 
Gebühren nach § 7 Abs. 1 KAG für Verbandslasten 
der Wasser- und Bodenverbände vom 24.01.2002 
außer Kraft.

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der z.Zt. gültigen Fassung beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekanntgemacht worden,
c. der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 

vorher beanstandet oder
d. der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung vom  19.09.2017 der Stadt 
Tönisvorst über die Erhebung von Gebühren für die 
Gewässerunterhaltung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 15 
Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Tönisvorst in der 
zurzeit gültigen Fassung.

Tönisvorst, den 19.09.2017
Der Bürgermeister

gez. Goßen

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 23/Nr. 19/S. 113

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 917

Bekanntmachung 
der Stadt Tönisvorst
Satzung vom 19.09.2017 der Stadt Tönisvorst 
über die Höhe der Gebühren zur Umlage der Kos-
ten der Gewässerunterhaltung gemäß § 64 LWG 
NRW  für das Jahr 2018

Aufgrund
- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV 
NRW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur 
Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 
15. 11. 2016 (GV. NRW. S. 966), in der  jeweils 
geltenden Fassung,

- des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom  
21.10.1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt ge-
ändert durch Art. 2 G zur Änd. des KurorteG und 
zur Änd. kommunalrechtlicher Vorschriften vom 
15. 12. 2016 (GV. NRW. S. 1150, in der jeweils 
geltenden Fassung,

- der §§ 39 bis 42 des Wasserhaushaltsgesetzes 
des Bundes (WHG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 
ff.), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Einfüh-
rung einer wasserrechtlichen Genehmigung für 
Behandlungsanlagen für Deponiesickerwasser, 
zur Änd. der Vorschriften zur Eignungsfeststel-
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lung für Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder Umschlagen wassergefährdender Stoffe und zur Änd. des 
Bundes-ImmissionsschutzG vom 18.7.2017 (BGBl. I S. 2771), in der jeweils geltenden  Fassung

- der §§ 62 bis 65 des Landeswassergesetzes NRW (LWG NRW) vom 25. Juni 1995 in der Fassung vom 
8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 926) SGV. NRW. 77, zuletzt geändert durch Art. 15 G zum Schutz der Natur 
in Nordrhein-Westfalen und zur Änd. anderer Vorschriften vom 15. 11. 2016 (GV. NRW. S. 934) in der 
jeweils geltenden Fassung,,

- der vom Rat der Stadt Tönisvorst in seiner Sitzung am 14.09.2017 beschlossenen Satzung zur Umlage 
der Kosten der Gewässerunterhaltung gemäß § 64 LWG NRW vom 19.09.2017

hat der Rat in seiner Sitzung am 14.09.2017 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Für das Jahr 2018 betragen die Gebühren

a) für versiegelte Flächen im Einzugsbereich

1. des Niersverbandes          2,18 €/a (=0,0218 €/m²)
2. des Wasser- und Bodenverbandes der Mittleren Niers   5,57 €/a (=0,0557 €/m²)
3. des Wasser- und Bodenverbandes der Gelderner Fleuth    1,34 €/a (=0,0134 €/m²)

b) für sonstige Flächen  im Einzugsbereich
1. des Niersverbandes            0,03 €/a (=0,0003 €/m²)
2. des Wasser- und Bodenverbandes der Mittleren Niers    0,08 €/a (=0,0008 €/m²)
3. des Wasser- und Bodenverbandes der Gelderner Fleuth 0,00 €/a (=0,0000 €/m²)

§ 2

Diese Satzung tritt zum 01.01.2018 in Kraft.

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der z.Zt. gültigen Fassung beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-

vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung vom 19.09.2017 der Stadt Tönisvorst über die Höhe der Gebühren zur Umlage der 
Kosten der Gewässerunterhaltung gemäß § 64 LWG NRW für das Jahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Tönisvorst in der 
zurzeit gültigen Fassung.

Tönisvorst, den 19.09.2017
Der Bürgermeister

gez. Goßen

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 23/Nr. 19/S. 117

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 920
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Bekanntmachung 
der Stadt Tönisvorst
Satzung über die Straßenreinigung (Straßen-
reinigungssatzung) der Stadt Tönisvorst vom 
14.09.2017

Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchsta-
be f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 
2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung 
vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), der §§ 
3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentli-
cher Flächen (Straßenreinigungsgesetz NRW) vom 
18. Dezember 1975 (GV. NW. S. 706 / SGV.NRW. 
2061), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes 
zur Änderung der gesetzlichen Befristungen im Zu-
ständigkeitsbereich des Ministeriums für Inneres und 
Kommunales sowie zur Änderung weiterer Gesetze 
vom 02. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 622) und der 
§§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG 
NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. 
Juli 2015 (GV. NRW. S. 496) hat der Rat der Stadt 
Tönisvorst in seiner Sitzung am 14. September 2017 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Inhalt der Reinigungspflicht

(1) Die Stadt betreibt die Reinigung der dem öf-
fentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege 
und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der 
geschlossenen Ortslagen, bei Bundesstraßen, 
Landstraßen und Kreisstraßen jedoch nur der 
Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, so-
weit die Reinigung nicht nach § 2 dieser Satzung 
den Grundstückseigentümern und Grundstücks-
eigentümerinnen übertragen wird. 

(2) Die Reinigung umfasst die Straßenreinigung so-
wie die Winterwartung der Gehwege und Fahr-
bahnen. Die Straßenreinigung beinhaltet die Ent-
fernung aller Verunreinigung  von der Straße, die 
die Hygiene oder das Stadtbild nicht unerheblich 
beeinträchtigen oder eine Gefährdung des Stra-
ßenverkehrs darstellen könnte.  Die Reinigungs-
pflicht der Stadt Tönisvorst beinhaltet als Winter-
wartung insbesondere das Schneeräumen sowie 
das Bestreuen der Fußgängerüberwege und ge-
fährlichen Stellen der verkehrswichtigen Straßen 
bei Schnee- und Eisglätte.  Art und Umfang der 
Reinigungspflichten der Anlieger ergeben sich 
aus den §§ 2 – 4 dieser Satzung. 

(3) Als Gehwege im Sinne dieser Satzung gelten
- alle selbstständigen Gehwege,

- die gemeinsamen Fuß- und Radwege (Zei-
chen 240 StVO)

- alle erkennbar abgesetzt für die Benutzung 
durch Fußgänger vorgesehenen Straßenteile 
sowie

- Gehbahnen in 1,50 m Breite ab begehbarem 
Straßenrand bei allen Straßen und Straßen-
teilen, deren Benutzung durch Fußgänger 
vorgesehen oder geboten ist, insbesondere 
in verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 
325/326 StVO) und Fußgängerbereichen 
(Zeichen 242/243 StVO).

(4) Als Fahrbahn im Sinne dieser Satzung gilt die ge-
samte Straßenoberfläche, also neben den dem 
Fahrverkehr dienenden Teilen der Straße ins-
besondere auch die Trennstreifen, befestigten 
Seitenstreifen, die Bankette, die Bushaltestellen-
buchten sowie die Radwege. 

§ 2
Übertragung der Reinigungspflicht auf die 

Grundstückseigentümer und Grundstückseigen-
tümerinnen

(1) Die Reinigung wird der Fahrbahnen und Geh-
wegen wird in dem darin festgelegtem Umfang 
und Zeitraum den Eigentümern bzw. den Eigen-
tümerinnen der an sie angrenzenden und durch 
sie erschlossenen Grundstücke (Anlieger/innen) 
auferlegt. 

(2) Das, als Anlage beigefügte, Straßenverzeichnis 
ist Bestandteil dieser Satzung.

(3) Auf Antrag des / der Reinigungspflichtigen kann 
ein Dritter durch schriftliche Erklärung gegenüber 
der Stadt mit deren Zustimmung die Reinigungs-
pflicht an seiner bzw. ihrer Stelle übernehmen, 
wenn eine ausreichende Haftpflichtversicherung 
nachgewiesen wird. Die Zustimmung ist jederzeit 
widerruflich und nur so lange wirksam, wie die 
Haftpflichtversicherung besteht. 

(4) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende 
Verpflichtung des Verursachers, außergewöhn-
liche Verunreinigungen oder Abfall unverzüglich 
zu beseitigen, befreit den Reinigungspflichtigen 
nicht von seiner Reinigungspflicht.

(5) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belas-
tet, so tritt an die Stelle des Eigentümers oder der 
Eigentümerin der / die Erbbauberechtigte.

§ 3
Umfang der übertragenen Straßenreinigungs-

pflicht auf die Grundstückseigentümer und 
Grundstückseigentümerinnen

(1) Die Reinigung der übertragenen Flächen ist ge-
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mäß den Reinigungsintervallen, die sich aus dem 
beigefügten Straßenverzeichnis ergeben, in An-
lehnung an die maschinelle Straßenreinigung, 
durchzuführen. 

(2) Sind die Grundstückeigentümer bzw. Grund-
stückseigentümerinnen beider Straßenseiten rei-
nigungspflichtig, so erstreckt sich die Reinigung 
nur bis zur Straßenmitte. Ist nur auf einer Stra-
ßenseite ein reinigungspflichtiger Anlieger vor-
handen, streckt sich die Reinigungspflicht über 
die gesamte Straßenfläche.

(3) Selbständige Gehwege sind entsprechend Abs. 
2, die übrigen Gehwege in ihrer gesamten Breite 
zu reinigen. Die Gehwegreinigung umfasst un-
abhängig vom Verursacher auch die Beseitigung 
von Unkraut und sonstigen Verunreinigungen.

(4) Fahrbahnen und Gehwege sind innerhalb der 
letzten drei Tage des nach § 2 Abs. 2 festgeleg-
ten Reinigungszeitraums zu säubern. Belästigen-
de Staubentwicklung ist zu vermeiden. Verunrei-
nigungen sind nach Beendigung der Säuberung 
unverzüglich unter Berücksichtigung der Abfall-
beseitigungsbestimmungen zu entsorgen. Laub 
ist unverzüglich zu beseitigen, wenn es eine Ge-
fährdung des Verkehrs darstellt. 

§ 4
Umfang der übertragenen Winterwartungspflicht

(1) Die Gehwege sind in einer Breite von 1,00 m von 
Schnee freizuhalten. Auf Gehwegen ist bei Eis- 
und Schneeglätte zu streuen, wobei die Verwen-
dung von Salz oder sonstigen auftauenden Stof-
fen grundsätzlich verboten ist, ihre Verwendung 
ist nur erlaubt
a. in besonderen klimatischen Ausnahmefällen 

(z. B. Eisregen), in denen durch Einsatz von 
abstumpfenden Mitteln keine hinreichende 
Streuwirkung zu erzielen ist,

b. an gefährlichen Stellen an Gehwegen, wie z. 
B. Treppen, Rampen, Brückenauf- oder ab-
gängen, starken Gefälle- bzw. Steigungsstre-
cken oder ähnlichen Gehwegabschnitten.

(2) In Fußgängergeschäftsstraßen und Straßen bei 
denen keine Trennung von Fahrbahnen und Geh-
wegen vorhanden ist, (z. B. verkehrsberuhigte 
Bereiche), ist durch die Anlieger oder Anliegerin-
nen ein mindestens 1 Meter breiter Streifen für 
den Fußgängerverkehr vom Schnee freizuhalten 
und zu streuen. 

(3) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel 
oder für Schulbusse müssen die Gehwege so 
von Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut 
werden, dass ein gefahrloses Ein- und Ausstei-

gen sowie ein gefahrloser Zu- und Abgang zu den 
vorhandenen Haltestelleneinrichtungen gewähr-
leistet ist. 

(4) Ist die Winterwartung der Fahrbahn übertragen, 
so sind bei Eis- und Schneeglätten
- Gekennzeichnete Fußgängerüberwege
- Querungshilfen über die Fahrbahn und 
- Übergänge für Fußgänger  in Fortsetzung der 

Gehwege an Straßenkreuzungen oder Stra-
ßeneinmündungen

jeweils bis zur Mitte der Fahrbahn zu bestreuen, 
wobei abgestumpfte Mittel vorrangig vor auftau-
enden Mitteln einzusetzen sind. § 3 Absatz 1 der 
Satzung gilt entsprechend. 

(5) Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen 
nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden Mit-
teln bestreut werden. Salzhaltiger Schnee oder 
Schnee mit sonstigen auftauenden Mitteln darf 
auf ihnen nicht gelagert werden. Die Einläufe in 
Entwässerungsanlagen und die Hydranten sind 
von Eis und Schnee freizuhalten. Schnee und Eis 
von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg 
oder die Fahrbahn geschafft werden.

(6) In der Zeit von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr gefallener 
Schnee und entstandene Glätte sind unverzüg-
lich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach 
dem Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach 
20:00 Uhr gefallener Schnee und entstandene 
Glätte sind werktags bis 07:00 Uhr, sonn- und fei-
ertags bis 09:00 Uhr des folgenden Tages zu be-
seitigen. Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn 
grenzenden Teil des Gehweges oder notfalls auf 
dem Fahrbahnrand so zu lagern, dass der Fuß-
gänger- und Fahrverkehr hierdurch nicht mehr 
als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. 

§ 5
Benutzungsgebühren

(1) Die Stadt erhebt für die von ihr durchgeführte 
Reinigung der öffentlichen Straßen und Wege 
Benutzungsgebühren nach § 6 Abs. 2 des Kom-
munalabgabengesetz (KAG NRW) in Verbin-
dung mit § 3 Abs. 1 Straßenreinigungsgesetz 
(StrReinG NRW), deren Höhe durch gesonderte 
Gebührensatzung jährlich festgesetzt wird. Den 
Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche 
Interesse an der Reinigung sowie auf die Reini-
gung der Straßen oder Straßenteile entfällt, für 
die eine Gebührenpflicht nicht besteht, trägt die 
Stadt. 

§ 6
Gebührenmaßstab 

(1) Maßstab für die Benutzungsgebühr für die Stra-
ßenreinigung (Straßenreinigungsgebühr) sind die 
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Seiten eines Grundstückes entlang der gereinig-
ten Straße, durch die das Grundstück erschlos-
sen ist (Frontlängen nach Berechnungsmetern), 
und die nach Straßenart, Umfang und Häufigkeit 
der Reinigung bestimmte Reinigungsklasse ge-
mäß dem anliegenden Straßenverzeichnis. 

(2) Als Frontlängen sind die Seiten zu berücksichti-
gen, die mit der Straßengrenze gleich verlaufen 
(angrenzende Fronten) und / oder die ihr zuge-
wandt sind (zugewandte Formen). Zugewandte 
Fronten sind die Seiten und Abschnitte der Grund-
stücksbegrenzungslinie, die in gleichem Abstand 
oder in einem Winkel von weniger als 45° zur 
Straßengrenze verlaufen. Grenzt eine Seite nur 
an die Straße oder ist sie ihr nur teilweise zuge-
wandt, so werden die Frontlängen zugrunde ge-
legt, die sich bei gedachten Verlängerungen der 
Straße in gerader Linie ergeben würden. Keine 
zugewandten Seiten sind die hinter angrenzen-
den und zugewandten Fronten liegenden Seiten. 

(3) Danach zu berücksichtigende angrenzende und 
zugewandte Fronten sind zu addieren. Wird ein 
Grundstück über eine unselbständige, nicht ge-
reinigte öffentliche Stichstraße oder Stichweg er-
schlossen, sind nur die an den Hauptzug angren-
zende bzw. dem Hauptzug zugewandte Seite 
zugrunde zu legen. Selbständige Wegeparzellen 
oder Garagenhöfe, die nur den Zugang oder die 
Zufahrt zur gereinigten Straße vermitteln, wer-
den nicht berücksichtigt. Wird ein Grundstück nur 
durch den Wendehammer einer Straße erschlos-
sen, sind der Frontmeterberechnung die Grund-
stücksseiten zugrunde zu legen, die in gleichem 
Abstand oder in einem Winkel von weniger als 
45°zu einer gedachten geradlinigen Verlänge-
rung der Straße verlaufen. 

(4) Bei der Feststellung der Frontlängen der Grund-
stücksseiten werden Bruchteile eines Meters bis 
zu 0,50 m einschließlich abgerundet und über 
0,50 m aufgerundet.

(5) Die Reinigungsklassen ergeben sich aus dem 
anliegenden Straßenverzeichnis. Als weitere An-
lage werden Fallbeispiele zur Ermittlung der Stra-
ßenreinigungsgebühr beigefügt. 

§ 7
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtig sind die im Grundbuch ein-
getragenen Eigentümer und Eigentümerinnen 
sowie an deren Stelle die im Grundbuch einge-
tragenen Erbbauberechtigten. Ist im Grundbuch 
ausnahmsweise kein Eigentümer eingetragen, 
so ist der Besitzer bzw. die Besitzerin gebühren-
pflichtig, die die öffentliche Einrichtung faktisch 
in Anspruch nimmt. Besitzer bzw. Besitzerin ist 

insbesondere der- oder diejenige natürliche oder 
juristische Person, die einen wirtschaftlichen Nut-
zen aus dem Grundstück zieht. 

(2) Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuld-
ner.

(3) Bei Wohnungs-, Teil- und Miteigentum erfolgt die 
Veranlagung einheitlich für das Gesamtgrund-
stück. Der Gebührenbescheid wird einem oder 
einer Gebührenpflichtigen als Gesamtschuldner 
bekannt gegeben. Ist bei Wohnungseigentum 
nach dem Wohnungseigentumsgesetz ein Ver-
walter oder eine Verwalterin bestellt, erfolgt die 
Bekanntgabe diesem bzw. dieser gegenüber. 

(4) Erfolgt ein Wechsel im Eigentum, endet die Ge-
bührenpflicht des bisherigen Eigentümers bzw. 
der bisherigen Eigentümerin und beginnt die Ge-
bührenpflicht des Rechtsnachfolgers bzw. der 
Rechtsnachfolgerin mit dem Ersten des auf den 
Eigentumswechsel folgenden Monats, sofern 
nicht die Voraussetzungen des Abs. 5 vorliegen 
und die Gebührenpflicht des Rechtsnachfolgers 
bzw. der Rechtsnachfolgerin zu einem früheren 
Zeitpunkt beginnt. 

Erfolgt ein Wechsel in der Eigenschaft als Erb-
bauberechtigter, so ist mit dem Ersten des auf den 
Wechsel folgenden Monats der Rechtsnachfolger 
oder die Rechtsnachfolgerin gebührenpflichtig. 

Für den Wechsel im Eigentum mit Ausnahme 
des Erbfalles (vgl. Abs. 6) und für den Wechsel 
im Erbbaurecht gilt der Tag der Eintragung im 
Grundbuch als Tag des Wechsels.

(5) Neben dem Eigentümer bzw. der Eigentümerin 
ist der wirtschaftliche Eigentümer bzw. die wirt-
schaftliche Eigentümerin gesamtschuldnerisch 
bereits vor dem Eigentumswechsel ab dem 
Ersten des auf den wirtschaftlichen Eigentums-
wechsel folgenden Monates gebührenpflichtig. 
Der wirtschaftliche Eigentumswechsel ist an dem 
Tag eingetreten, an welchem der Besitz an dem 
Grundstück auf den / die mittels Auflassungsvor-
merkung im Grundbuch gesicherten künftigen Ei-
gentümer übergeht. Der einvernehmliche Besitz-
übergang, der Zeitpunkt des Besitzübergangs, 
bei vorhandenem Wasseranschluss die Ablesung 
vorhandener Wasserzähler, sowie die Auflas-
sungsvormerkung sind durch den / die künftigen 
Eigentümer nachzuweisen. 

(6) Soweit der Wechsel im Eigentum durch Erbfall 
bedingt ist, beginnt die Gebührenpflicht der Er-
ben mit dem Ersten des Monates der auf den 
Erbfall folgt. Von diesem Zeitpunkt an bis zum 
Ablauf des Monates, in welchem die Erben im 
Grundbuch als Eigentümer eingetragen sind, ist 
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neben den Erben gesamtschuldnerisch der Be-
sitzer bzw. die Besitzerin des Grundstückes ge-
bührenpflichtig, der die öffentliche Einrichtung 
faktisch in Anspruch nimmt. § 9 Abs. 1 Satz 3 gilt 
entsprechend. Mehrere Besitzer haften als Ge-
samtschuldner.

(7) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Er-
rechnung der Gebühren erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte der 
Stadt das Grundstück betreten, um die Bemes-
sungsgrundlagen festzustellen oder zu überprü-
fen. 

§ 8
Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Gebühr

(1) Die Gebührenpflicht für die Straßenreinigung ent-
steht mit dem Ersten des Monats, der auf den 
Beginn der regelmäßigen Reinigung der Straße 
folgt. Sie erlischt mit dem Ende des Monats, mit 
dem die regelmäßige Reinigung eingestellt wird. 

(2) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung 
der Gebühr, so mindert oder erhöht sich die 
Benutzungsgebühr mit Beginn des auf die 
Änderung folgenden Monats. Bei Entstehung 
oder Ende der Gebührenpflicht im Laufe eines 
Kalenderjahres wird die Straßenreinigungsgebühr 
für den entsprechenden Teil dieses Kalenderjahres 
veranlagt.

(3) Bei einem Ausbleiben der turnusgemäßen Stra-
ßenreinigung auf der gesamten Straße bis zu 
viermal im Jahr bzw. bei einem Ausbleiben in-
folge von Witterung und Feiertagen besteht kein 
Anspruch auf Gebührenminderung. Das Glei-
che gilt bei unerheblichen Reinigungsmängeln 
insbesondere wegen parkenden Fahrzeugen, 
Straßeneinbauten und Straßenbauarbeiten nur 
auf einem Teilstück der Straße. Bei einem er-
heblichen Ausbleiben und erheblichen Mängeln 
kann der Anspruch auf Gebührenerstattung nur 
bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist gegen die 
folgende Jahresveranlagung schriftlich geltend 
gemacht werden. 

(4) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
Wenn die Gebühr zusammen mit anderen Abga-
ben angefordert wird, kann ein späterer Fällig-
keitszeitpunkt angegeben werden.

§ 9
Ordnungswidrigkeit

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig
- seiner Reinigungspflicht nach §§ 2 – 4 dieser 

Satzung nicht nachkommt oder

- gegen ein Ge- oder Verbot der §§ 2 – 4 dieser 
Satzung verstößt.

(2) Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der 
jeweils gültigen Fassung. Zuständige Behörde im 
Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG ist der Bürger-
meister. 

§ 10
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 15.09.2017 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Satzung über die Straßenreinigung 
vom 18.12.2007 außer Kraft. 

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekanntgemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 

vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung über die Straßenreinigung 
(Straßenreinigungssatzung) wird hiermit öffentlich 
bekanntgemacht. Die öffentliche Bekanntmachung 
erfolgt gem. § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt 
Tönisvorst in der z.Zt. geltenden Fassung.

Tönisvorst, den 14.09.2017
Der Bürgermeister

gez. Goßen

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 23/Nr. 19/S. 118

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 922

Bekanntmachung 
der Stadt Tönisvorst
Satzung über die Höhe der Straßenreinigungsge-
bühren in der Stadt Tönisvorst für das Haushalts-
jahr 2018

Aufgrund des §§ 7  und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchsta-
be f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
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Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli.1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV NRW 2023), 
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Stär-
kung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15. No-
vember 2016 (GV.NRW.S.966), der §§ 3 und 4 des 
Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen 
(StrReinG NRW) vom 18.12.1975 (GV. NW. S. 706 / 
SGV. NRW. 2061), zuletzt geändert durch Art. 9 des 
Gesetzes zur Änderung der gesetzlichen Befristun-
gen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für 
Inneres und Kommunales sowie zur Änderung wei-
terer Gesetze vom 02. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 
622) und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. 
S. 712 / SGV. NRW. 610), zuletzt geändert durch Art. 
3 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S.496) 
in Verbindung mit den Bestimmungen der Straßen-
reinigungssatzung der Stadt Tönisvorst in der z. Zt. 
gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Tönisvorst in 
seiner Sitzung am 14.09.2017 folgende Satzung be-
schlossen:

§ 1
Gebührenfestsetzung

Die Straßenreinigungsgebühren für das Haus-
haltsjahr 2018 werden je laufenden Meter Front-
länge wie folgt festgesetzt:

1. Reinigungsklasse S08 (Fußgängerschafts-
straßen)

 bei wöchentlich dreimaliger Reinigung 0,39 €

2. Reinigungsklasse S03 (Anliegerstraßen)
 bei 14-tägiger Reinigung 2,25 €

3. Reinigungsklasse S04 (Haupterschließungs-
straßen)

 bei wöchentlich einmaliger Reinigung 1,48€

4. Reinigungsklasse S06 (Hauptverkehrsstra-
ßen)

 bei wöchentlich einmaliger Reinigung 1,22 €

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01. Januar  2018 in Kraft.

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der  Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt 

gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 

vorher beanstandet
 oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung vom 14.09.2017 über die 
Höhe der Straßenreinigungsgebühren in der Stadt 
Tönisvorst für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht.
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gem. § 15 
Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Tönisvorst in der 
zurzeit gültigen Fassung.

Tönisvorst, den 15.09.2017
Der Bürgermeister

gez. Goßen
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Bekanntmachung 
der Stadt Tönisvorst
Satzung über die Höhe von Gebühren aus Anlass 
von Märkten in Tönisvorst

Gemäß § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 
666) sowie der §§ 1, 4 und 6 des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712) in den derzeit  
gültigen  Fassungen  hat  der  Rat  der  Stadt Tö-
nisvorst in seiner Sitzung am . …. Dezember 2017 
folgende Satzung beschlossen: 

§ 1
Höhe der Gebühr

(1) Die Gebühr bemisst sich nach Quadratmeter der 
in Anspruch genommenen Fläche.

(2) Die Gebühr beträgt je Quadratmeter

 für die Marktstände      1,15 € 

(3) Neben den Gebühren, die halbjährlich erhoben 
werden,  sind die Kosten für die Anschlüsse an 
die Versorgungseinrichtungen sowie für Strom- 
und Wasserverbrauch zu zahlen.

§ 2
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01. Januar 2018 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Satzung der Stadt Tönisvorst über 
die Höhe von Gebühren für die Märkte wird hiermit 
bekannt gemacht.

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß 
§ 15 der Hauptsatzung der Stadt Tönisvorst vom 
05.10.1999 in der zur Zeit geltenden Fassung.

Hinweis:

Auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird hin-
gewiesen. Diese Vorschrift hat folgenden Wortlaut: 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonsti-
ge ortsrechtliche  Bestimmungen und Flächennut-
zungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn,

eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigenverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder

der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

Tönisvorst, den 15.09.2017

Der Bürgermeister
gez. Goßen

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 23/Nr. 19/S. 137

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 939

Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Öffentliche Zustellung

Der an Lucian-Daniel Branzei, zuletzt wohnhaft 41747 
Viersen, Große Bruchstr. 46, gerichtete Gebührenbe-
scheid vom 27.09.17 konnte nicht zugestellt werden, 
da der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist. 
Es erfolgt daher die öffentliche Zustellung im Amts-
blatt des Kreises Viersen.

Die Bescheide können bei der Stadt Viersen, Fach-
bereich Feuerwehr und Zivilschutz – Einsatz und Or-
ganisation, Verwaltung -, Zimmer V-I-03, Gerberstr. 
3, 41748 Viersen, eingesehen werden.

Die Bescheide gelten zwei Wochen nach Veröffent-
lichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zuge-
stellt.

Viersen, den 10.10.17 
Die Bürgermeisterin

Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz
- Einsatz und Organisation, Verwaltung –

Im Auftrag
gez. Rommelrath

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 939
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Bekanntmachung 
der Stadt Willich
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 
und den dazugehörigen Anlagen der Stadt Willich für 
das Haushaltsjahr 2018 kann gem. § 80 (3) Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein – Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15.11.2016 (GV. NRW. S.966), ab dem 30.10.2017 
für die Dauer des Beratungsverfahrens (bis zur Rats-
sitzung am 19.12.2017) innerhalb der Dienstzeiten 

montags – freitags 08.30 – 12.30 Uhr 
und 
mittwochs 14.00 – 17.00 Uhr 

im Schloss Neersen (Vorwerk I), Hauptstr. 6, Zimmer 
105, eingesehen werden. 

Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung für das 
Jahr 2018 einschließlich Anlagen können Einwohner 
oder Abgabepflichtige der Stadt Willich innerhalb ei-
ner Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung 
Einwendungen erheben. Über diese Einwendungen 
beschließt der Rat der Stadt Willich in öffentlicher Sit-
zung. 

Einwendungen sind schriftlich oder mündlich zur Nie-
derschrift beim Bürgermeister in Willich, Hauptstr. 6 
(Schloss Neersen) oder im Geschäftsbereich Zentra-
le Finanzen (Vorwerk des Schlosses Neersen), Zim-
mer 105, zu erheben.

Willich, den 13.10.2017 
Stadt Willich 

gez. 
Heyes 

Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 940

Jahresabschluss des Abwasserbetriebs der Stadt 
Willich zum 31.12.2014

Gemäß § 26 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung für 
das Land NRW vom 16.04.2004 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der Jahresabschluss hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht.

Der Rat der Stadt Willich hat in seiner Sitzung am 
28.01.2016 beschlossen, vom Jahresgewinn in Höhe 
von 1.780.972,12 € einen Anteil von 1.300.000 € an 
den städtischen Haushalt auszuschütten. Der Rest-
betrag in Höhe von 480.972,12 € wird der allgemei-

Bekanntmachung 
der Stadt Willich

nen Rücklage des Abwasserbetriebs zugeführt.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das 
Wirtschaftsjahr 2014 werden ab dem Tag der öffentli-
chen Bekanntmachung bis zur Erstellung des folgen-
den Jahresabschlusses in 47877 Willich, Rothweg 2 
zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten.

Willich, den 17.10.2017
Abwasserbetrieb der Stadt Willich

gez. Hans
Betriebsleiter

Geschäftsbericht
zum

31.12.2014
Abwasserbetrieb der Stadt Willich –ABW

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz

2. Ergebnisrechnung

3. Finanzrechnung

4. Anhang
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Elektronische Kopie
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Elektronische Kopie

Anlage 4 
Seite 1

Anhang zum 31. Dezember 2014

1. Erläuterungsbericht zur Bilanz und zur Ergeb-
nisrechnung

1.1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Abwas-
serbetriebes der Stadt Willich für das Wirtschaftsjahr 
2014 wurden nach den gesetzlichen Vorschriften der 

Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in Verbindung mit den Vorschriften des 
Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) 
aufgestellt.

1.2 Gliederung, Ausweis von Pflichtangaben,  
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.2.1 Gliederung

Die Gliederung der Bilanz und der Ergebnisrechnung 
entspricht den Vorschriften der Gemeindehaushalts-
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verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen.

1.2.2 Ausweis von Pflichtangaben

Soweit das Wahlrecht besteht, eine Pflichtangabe entweder in der Bilanz bzw. der Ergebnisrechnung oder im 
Anhang zu machen, ist das Wahlrecht überwiegend dahingehend ausgeübt worden, die Angabe im Anhang 
zu berücksichtigen.

1.2.3 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des NKF. Soweit 
Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte bestehen, wird deren Ausübung nachstehend bei den einzelnen 
Posten der Bilanz erläutert.

Anlage 4
Seite 2

1.3 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva 

1.3.1 - Anlagevermögen -

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2014 ist aus dem diesem Jahresabschluss als 
Anlage beigefügten Anlagennachweis zu ersehen.

Immaterielle Vermögensgegenstände 
Die Position umfasst Software bzw. Softwarelizenzen speziell für den Abwasserbetrieb. Im Wirtschaftsjahr 
2014 wurde eine neue Videobearbeitungssoftware zur Auswertung der Kanalzustandsbefahrungen ange-
schafft.

Sachanlagen 
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Ab-
schreibungen, angesetzt. Sämtliche Vermögensgegenstände werden linear unter Berücksichtigung der be-
trieblichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

1.3.2- Umlaufvermögen —

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Nach § 44 Abs. 3 GemHVO ist dem Anhang ein Forderungsspiegel beizufügen, der die öffentlich-rechtlichen 
und die privatrechtlichen Forderungen der Gemeinde nachweist (§ 46 GemHVO).
Neben den Forderungen zum Bilanzstichtag 31.12.2014, untergliedert nach den Restlaufzeiten der Forde-
rungen bis zu einem Jahr, von einem bis zu fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren muss auch der Gesamt-
betrag der Forderungen zum vorherigen Bilanzstichtag (31.12.2013) angegeben werden.
Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert ausgewiesen.
Sie beinhalten im Wesentlichen die Entwässerungsgebühren, die Kanalanschlussbeiträge sowie Stundungs-
zinsen und Säumniszuschläge.

Anlage 4
Seite 3
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Liquide Mittel 

Diese Position stellt die im Einflussbereich des Abwasserbetriebes stehenden liquiden Mittel
zum 31.12.2014 dar. Sie betragen zum Bilanzstichtag 1.518.934,84 €.

1.3.3 — Aktive Rechnungsabgrenzung —

Unter dieser Position sind sämtliche vor dem Bilanzstichtag geleisteten Ausgaben ausgewiesen, soweit sie 
Aufwand für das Jahr 2015 darstellen.
Dazu zählen die Zahlungen an Beamte des Abwasserbetrtiebes für den Monat Januar 2015, deren Zahlung 
bereits im Dezember 2014 veranlasst wurde.

1.4 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva 

1.4.1- Eigenkapital -

Das Stammkapital beträgt gemäß § 11 der Betriebssatzung 8.000.000 €.

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Bilanzstichtag 31.12.2014 wird unter Punkt 6 des Lageberichtes 
aufgezeigt.

Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 1.780.972,12 €.

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage ist ebenfalls dem Punkt 6 des Lageberichts zu
entnehmen.

Anlage 4
Seite 4

1.4.2- Sonderposten —

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind Beiträge als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz anzuset-
zen und über die Nutzungsdauer des Anlagegegenstandes ertragswirksam aufzulösen.
Der Sonderposten für die Kanalanschlussbeiträge wird in voller Höhe den jeweils aktivierten Anlagen zuge-
ordnet und entsprechend deren Nutzungsdauer aufgelöst.

1.4.3- Rückstellungen —

Die sonstigen Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Im 
Einzelnen handelt es sich hierbei um die Rückstellungen für Überstunden und Resturlaub, für Altersteilzeit, 
interne und externe Jahresabschlusskosten sowie ausstehende Abrechnungen.
Die Entwicklung der Rückstellungen wird unter Punkt 7 des Lageberichtes erläutert.

1.4.4- Verbindlichkeiten —

Der Verbindlichkeitenspiegel gibt eine detaillierte Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Schul-
den wieder. Zur Verdeutlichung der Änderungen wird der Gesamtbetrag zum Stichtag 31.12.2014 unter An-
gabe der Restlaufzeit, gegliedert in Angaben für Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr, 
von einem bis zu fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren sowie der Gesamtbetrag zum Stichtag 31.12.2013 
angegeben.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Anlage 4 Seite 5
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Zur Absicherung des Risikos steigender Zinsen aus 
zwei laufenden Darlehensverträgen wird zum Bilanz-
stichtag ein Zinsaustauschgeschäft (SWAP) bei der 
Commerzbank AG unterhalten. Im Hinblick auf eine 
zukünftige Zinsabsicherung ist daneben ein weite-
rer SWAP mit einer Laufzeit ab 2018 abgeschlossen 
worden. Hinsichtlich des SWAP und der beiden Dar-
lehen besteht eine Bewertungseinheit. Insoweit liegt 
eine Abweichung zum Einzelbewertungsgrundsatz 
gern. § 32 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO vor. Die in die Si-
cherungsbeziehung einbezogenen Darlehen weisen 
zum Bilanzstichtag eine Restvaluta von 3.266.927,09 
€ auf. Die Zinsabsicherung zwischen dem SWAP und 
den Grundgeschäften ist vollständig. Die Zinssätze, 
Bezugsgrößen und Zahlungszeitpunkte sind de-
ckungsgleich.
Der Einsatz der Zinssicherungsgeschäfte erfolgt 
duch die Stadt (Kämmerei) im Rahmen des Kredit-
managements der Stadt.

1.5 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Im Rahmen des Investitionsprogramms Abwasser 
NRW beantragte der Abwasserbetrieb im Juli 2012 
eine Förderung zur Erstellung eines Fremdwassersa-
nierungkonzeptes für den Stadtteil Anrath.
Mit der Aufstellung des Fremdwassersanierungskon-
zeptes wird das Ziel, die dauerhafte Reduzierung des 
Fremdwasserzuflusses in die Kanalisation, verfolgt. 
Zukünftig sollen

Anlage 4
Seite 6

Überlastungen des kommunalen Kanalnetzes 
vermieden und die Reinigungsleistung der 

Kläranlagen verbesert werden. Gleichzeitig 
sollen negative Folgen, die durch Abdichtung des 
öffentlichen Kanalnetzes aber auch der privaten 
Grundstücksentwässerungen entstehen, wie z.B. 
Gebäudevernässungen, verhindert werden.
Das Projekt wird vom Land NRW mit 142.800 € ge-
fördert. Im Wirtschaftsjahr 2014 konnte der erste 
Mittelabrauf in Höhe von 86.619,81 € erfolgen. Die 
Gesamtabrechnung ist für das Wirtschaftsjahr 2015 
vorgesehen.
In der Ergebnisrechnung des Jahres 2014 findet sich 
die Einnahme unter der Position Zuwendungen wie-
der.

Bei den sonstigen Transfererträgen in Höhe von 
24.018,00 € handelt es sich um Leistungserstat-
tungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz (AtG) für zwei 
Altersteilzeitarbeitnehmer. Die Zahlung der Erstat-
tungsbeträge ist befristet bis zum 30.06.2014 bzw. 
bis zum 28.02.2015.

Weiterhin konnten öffentlich-rechtliche Leistungsent-
gelte in Höhe von 9.178.903,41 € verbucht werden.
Die Beträge basieren auf den vom Rat der Stadt Wil-
lich beschlossenen Satzungen über die Abwasserbe-
seitigung und den Anschluss der Grundstücke an die 
öffentlichen Abwasseranlagen und über die Entsor-
gung von Grundstücksentwässerungsanlagen in der 
Stadt Willich.
Weitere wichtige öffentlich-rechtliche Leistungsent-
gelte stellen die Erträge aus der Auflösung der Son-
derposten für den Gebührenausgleich und der Bei-
träge dar.
Eine detaillierte Zusammensetzung der öffentlich-
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rechtlichen Leistungsentgelte, die überwiegend aus Gebühreneinnahmen bestehen, wird im Lagebericht un-
ter Ziffer 2 dargestellt.
Neben den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden im Jahr 2014 auch privatrechtliche Leistungs-
entgelte in Höhe von insgesamt 118.691,59 € erzielt.
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Entgelte aus der Erstattung für Grundstücksanschlussleitungen 
bzw. um zusätzliche Grundstücksanschlüsse.
Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Pachteinnahmen sowie die tatsächlich an-
gefallenen Stromkosten für die Stromversorgung des Funkturmes der Deutsche Funkturm GmbH (DFMG) 
von der Pumpstation Elserhütte i.H.v. 13.607,79 €. Die Stromkosten werden vereinbarungsgemäß nach dem 
tatsächlichen Verbrauch jährlich abgerechnet.

Unter der Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen wird die Erstattung für die Straßenoberflächen-
entwässerung zusammengefasst.

Anlage 4 
Seite 7

Die Säumniszuschläge und Erträge aus der Auflösung des sonstigen Sonderpostens finden sich bei den 
sonstigen ordentlichen Erträgen wieder.
Die Personalaufwendungen für das Berichtsjahr 2014 sowie die zahlenmäßige Entwicklung des Personals 
stellt sich wie folgt dar:

Die Steigerungen der Beiträge zur Versorgungskasse bzw. der Beihilfeaufwendungen resultieren aus der 
Abrechnung der Umlagen für die städtischen Pensions- und Beihilfeaufwendungen der Jahre 2013 und 2014.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung des 
sonstigen unbeweglichen Anlagevermögens sowie der Einrichtungen und Geräte, die Kanalzustandserfas-
sung, die Unterhaltung der Grünanlagen, die Reinigung der Kanäle und Senken, die Kanalsanierungen incl. 
der TV- Untersuchungen und Kanalnebelungen, die Bewirtschaftung der Gebäude, die Unternehmervergü-
tung für die Entsorgung der abflusslosen Gruben, die elektronische Datenverarbeitung und die Explosions-
schadendokumentation der Pumpstationen. Ferner wird hier die Kostenerstattung an die Stadtwerke für die 
Ermittlung des Wasserverbrauchs im Rahmen der Berechnung der Abwassergebühren verbucht.

Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nut-
zung zeitlich begrenzt ist, sind um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die bilanziellen Abschreibun-
gen werden zum Bilanzstichtag 31.12.2014 mit 1.891.487,00 € ausgewiesen. Die genaue Zusammensetzung 
der Abschreibungen und deren Kumulation ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Anlage 4
Seite 8

Weiterhin sind Umlagen für die Wasser- und Bodenverbände zu entrichten. Diese sogenannten Verbandslas-
ten werden nach den Grundsätzen der Gebührenermittlung erhoben.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die Verwaltungskostenerstattung und 
die Umlage der Geschäftsaufwendungen für die Stadt Willich, Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für die Inan-
spruchnahme Dritter, Sachverständigen- und Beraterkosten sowie andere Verwaltungskosten. Auch werden 
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hier die Aufwendungen für die Wartung des Betriebssoftwaresystems Hydro Dat und die Kosten für die Fort-
schreibung des Generalentwässerungsplanes sowie die Kosten für Fremdwassersanierungskonzeptfür den 
Stadtteil Anrath verbucht.
Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen belaufen sich auf 892.540,38 €. Davon betreffen 839.787,59 
€ Zinsen für Kredite aus Investitionen und Liquiditätssicherung und 52.752,79 € Zinssicherungsprämien.

1.6 Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung

Zur Finanzierung der Investitionen wurden im Berichtsjahr Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 105.740,93 
€ vereinnahmt.

Demgegenüber wurden Zahlungen in Höhe von 1.854 T€ für Baumaßnahmen sowie 115 T€ für den Erwerb 
von beweglichem Anlagevermögen geleistet.
Die Ausgaben führten zum einen zur Aktivierung von im Berichtsjahr fertig gestellten Anlagen und zum ande-
ren zu Zugängen bei den (noch nicht fertig gestellten) Anlagen im Bau.
Zur Entwicklung der AIB wird auf die Ausführungen im Punkt 3 des Lageberichts (Anlage 5, Seite 5) verwie-
sen.
Im Wesentlichen verteilten sich die Auszahlungen auf folgende Maßnahmen:
Umbau Pumpstation Mühlenfeld (513 T€), Kanalerneuerung nach Schadensbewertung (369 T€), Kanal Ro-
thweg (333 T€) sowie Erneuerung Schneckenhebeanlagen (233 T€).
Im Wirtschaftsjahr 2014 weist die Finanzrechnung 190.953,78 € zu wenig liquide Mittel zum Bilanzstichtag 
aus. Bei der Finanzrechnung (1.328.161,06 €) wurden EDV-System bedingt Annuitäten der DGHyp in Höhe 
der Differenz als abgeflossen berücksichtigt, obwohl dies tatsächlich erst am 02.01.2015 geschah.

Anlage 4
Seite 9

2. Kostenrechnende Einrichtungen
In der kostenrechnenden Einrichtung „Gebührenhaushalt Abwasser“ ergab die Betriebsabrechnung für Re-
genwaser eine Überdeckung von 94.154,88 €, im Übrigen ergaben sich Unterdeckungen. Die Überdeckung 
wurde dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zugeführt.
Gem. § 43 Abs. 6 GemHVO NRW ist auf der Passivseite der Bilanz ein Sonderposten zu bilden.
Im Bereich des Schmutzwassers wurde von der Überdeckung 2011 der Betrag von 383.341,05 € und von der 
Überdeckung 2012 der Betrag von 238.958,67 € gebührenmindernd berücksichtigt. Bei den Kleinkläranlagen 
wurden aus der Überdeckung 2011 314,95 € und aus der Überdeckung 2012 226,89 € berücksichtigt.
Die Veränderung dieses Sonderpostens wirkt sich im Ergebnis ertragswirksam aus und beeinflusst das Jah-
resergebnis entsprechend.

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich Abwasserbeseitigung stellt sich wie folgt dar:
Art Schmutzwasser/  

Kleinkläranlagen
Regenwasser Gesamt

Stand 01.01.2014 862.027,69 140.259,73 1.002.287,42

Auflösung 2011 -383.656,00 0,00 -383.656,00

Auflösung 2012 -239.185,56 0,00 -239.185,56

Zuführung 2014 0,00 94.154,88 94.154,88

Stand 31.12.2014 239.186,13 234.414,61 473.600,74

3. Sonstige Angaben

a) Haftungsverhältnisse
Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse im Sinne von § 44 Abs. 1 GemHVO NRW bestanden
zum Abschlussstichtag nicht.
b) Mitarbeiter
Dem Betrieb gehören 21 Mitarbeiter an. Davon sind 8 Mitarbeiter ausschließlich für den Abwasserbetrieb 
tätig. Die übrigen 13 Mitarbeiter arbeiten anteilig sowohl für den Abwasserbetrieb als auch für die Stadt Wil-



949

lich. Die Personalkosten dieser Mitarbeiter werden 
prozentual ihrer Beschäftigungsanteile dem Abwas-
serbetrieb bzw. der Stadt Willich zugeordnet.

Anlage 4
Seite 10

4. Organe des Abwasserbetriebes

a) Betriebsleitung
Betriebsleiter ist Herr Andreas Hans. Herr Jürgen 
Greverath ist Stellvertreter der
Betriebsleitung.

b) Betriebsausschuss
Der Betriebsausschuss bestand im Berichtsjahr 2014 
aus den folgenden 16 Mitgliedern und
der Vorsitzenden:

Vorsitz: 
Bloser, Ursula Bankkauffrau
Becker, Hagen Einzelhandelskaufmann
Bünsdorf, Ulrich Gymnasiallehrer
Demmer, Petra Angestellte
Dorgarthen, Martin Kirchenverwaltungsbe-

amter
Heublein, Frank Andreas Büroinformationselektro-

niker
Helten, Hans-Peter Kfz-Meister
Lenz, Jens Kaufm. Angestellter
Lüpertz, Christian Industriekaufmann
Nicola, Detlef Angestellter
Dr. Oerschkes, Ralf Dipl.-Chemiker
Roidl-Hock, Ellen Richterin
Rohs, Hans-Ulrich Kaufmann
Schmitz, Michael Bankkaufmann
Scholz, Bärbel Pensionärin
Stoer, Lena Studentin
Wankum, Thomas Kfm. Angestellter 

c) Aufwendungen für die Organe

Die Aufwendungen für die Betriebsleitung werden 
entsprechend ihres prozentualen Beschäftigungsan-
teils für den Abwasserbetrieb berechnet.
Für den Betriebsleiter ergibt sich ein AK-Anteil von 
26%, so dass im Wirtschaftsjahr 2014 Gesamtbezü-
ge in Höhe von 19.282,87 € (brutto) gezahlt wurden.

Anlage 4
Seite 11

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten 
Aufwandsentschädigungen bzw. Sitzungsgelder ge-
mäß der Hauptsatzung der Stadt Willich, die entspre-
chend der gesamten Ratstätigkeit von der Stadt Wil-
lich gezahlt werden.

5. Honorar des Abschlussprüfers

Das von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. 
Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, berechnete Ge-
samthonorar für das Wirtschaftsjahr 2014 beträgt 
8.330,- €.

6. Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresüberschuss 2014 beläuft sich auf 
1.780.972,12 €.

Der Betriebsleiter schlägt vor, dass von dem Jah-
resüberschuss in Höhe von 1.780.972,12 € ein An-
teil in Höhe von 715.925,48 € an die Stadt ausge-
schüttet und der verbleibende Betrag in Höhe von 
1.065.046,64 € der Allgemeinen Rücklage des Ab-
wasserbetriebes der Stadt Willich zugeführt wird.

Willich, den 10.11.2015

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Abwasserbetriebes der Stadt 
Willich. Zur Durchführung der Jahresabschlussprü-
fung zum 31.12.2014 hat sie sich der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, 
Krefeld, bedient.

Diese hat mit Datum vom 13.11.2015 den nachfol-
gend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt.

„An den Abwasserbetrieb der Stadt Willich:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bi-
lanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie An-
hang - unter Einbeziehung der Buchführung und den 
Lagebericht des Abwasserbetriebes der Stadt Willich 
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezem-
ber 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstel-
lung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtli-
chen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den 
ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung 
und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen 
in der Verantwortung der Betriebsleiter des Betrie-
bes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der 
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 



950

über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung sowie über den Lagebericht abzuge-
ben.

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses 
und Lageberichtes nach § 106 Abs. 1 GO NRW und 
nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Ver-
stöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den La-
gebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schul-
den-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei 
der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebes 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück-
sichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben 
in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewand-
ten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der Betriebsleiter des Betriebes so-
wie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jah-
resabschluss den gesetzlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Betriebes. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Fi-
nanzlage des Betriebes und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner 
GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt Sie kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers 
wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung 

gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung 
der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und 
prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus 
Sicht der GPA NRW nicht erforderlich.

Herne, den 23.02.2016

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 940

Bekanntmachung 
der Verkehrsgesellschaft Kreis Vier-
sen mbH
Die Gesellschafterversammlung der Verkehrsgesell-
schaft Kreis Viersen mbH hat am 20.09.2017 die von 
der Geschäftsführung vorgelegte Bilanz und Gewinn- 
und Verlustrechnung zum 31.12.2016 festgestellt. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen bis 
zum 14.11.2017 bei der Verkehrsgesellschaft Kreis 
Viersen mbH in Viersen, Rathausmarkt 3, Zimmer U 
309, zur Einsichtnahme aus.

Die Prüfung der Bücher, der Bilanz und der Gewinn- 
und Verlustrechnung der Verkehrsgesellschaft zum 
31.12.2016 erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft WWS – Wirtz, Walter Schmitz GmbH. 
Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung 
haben sich keine Beanstandungen ergeben. Von der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WWS wurde folgen-
der, uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus 
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang 
- unter Einbeziehung der Buchführung und den La-
gebericht der VERKEHRSGESELLSCHAFT KREIS 
VIERSEN mbH (VKV), Viersen, für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 ge-
prüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jah-
resabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 
317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
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schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwar-
tungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rah-
men der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf 
der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewand-
ten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen ge-
führt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jah-
resabschluss den gesetzlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Viersen, 10. Oktober 2017
Verkehrsgesellschaft

Kreis Viersen mbH
gez.: Heil

Geschäftsführer

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 950

Bekanntmachung 
der Jagdgenossenschaften Schief-
bahn
Hiermit laden wir die Jagdgenossen der gemein-
schaftlichen Jagdbezirke I und II Schiefbahn in der 
Stadt Willich ein zu den öffentlichen Genossen-

schaftsversammlungen für:

Jagdbezirk I: Donnerstag, den 16. Nov. 2017, 
20.00 Uhr, Gaststätte Diepeshof, 
Willich - Schiefbahn, Diepenbroich 
57

Jagdbezirk II: Donnerstag, den 23. Nov. 2017, 
20.00 Uhr, Niederheider Hof, Wil-
lich - Schiefbahn, Am Niederhei-
derhof 2

Tagesordnung für den Jagdbezirk I - 16.11.2017:

1. Billigung der Niederschrift über die letzte Ge-
nossenschaftsversammlung

2. Geschäftsbericht 2017
3. Kassenbericht und Bericht über die Rech-

nungsprüfung 2017
4. Feststellung der Jahresrechnung 2017
5. Entlastung des Jagdvorstandes und des Kas-

senführers
6. Neuwahl eines stellvertretenden Schrift- und 

Kassenführers
7. Erlass von Haushaltssatzung und -plan 2018
8. Jagdpachtverteilung 2018
9. Wahl der Rechnungsprüfer 2018
10. Verschiedenes

Tagesordnung für den Jagdbezirk II - 23.11.2017:

1. Billigung der Niederschrift über die letzte Ge-
nossenschaftsversammlung

2. Geschäftsbericht 2017
3. Kassenbericht und Bericht über die Rech-

nungsprüfung 2017
4. Feststellung der Jahresrechnung 2017
5. Entlastung des Jagdvorstandes und des Kas-

senführers
6. Neuwahl eines stellvertretenden Schrift- und 

Kassenführers
7. Erlass von Haushaltssatzung und -plan 2018
8. Jagdpachtverteilung 2018
9. Wahl der Rechnungsprüfer 2018
10. Verschiedenes

Es wird darauf hingewiesen, dass nach den Satzun-
gen der Jagdgenossenschaften

a) besondere Einladungen an die Jagdgenossen 
nicht ergehen;

b) die Versammlungen ohne Rücksicht auf die Zahl 
der anwesenden Jagdgenossen beschlussfähig 
sind;

c) bevollmächtigte Vertreter höchstens drei Jagdge-
nossen vertreten dürfen.

Willich - Schiefbahn, den 26. Oktober 2017
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gez. Mertens 
Vorsitzender des Vorstandes

des Jagdbezirkes I

gez. Steves
Vorsitzender des Vorstandes

des Jagdbezirkes II

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 951

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Der Halter des Fahrzeuges, Pkw, Ford Fiesta, FIN: 
WFOAXXGAJAYF86864, wird aufgefordert sich um-
gehend zu melden. 

Da der Halter unbekannt ist, wird der Bescheid 
im Wege der öffentlichen Zustellung (§ 1 des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 13.05.1980-GV NW S. 510) 
und Nr. 19 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Landeszustellungsgesetzes (AVVzLZG) vom 
04.12.1957 (SMBl. NW 2010) i. V. m. § 15 Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes vom 03.07.1952 
(BGBl. I S. 379), in der jeweils zurzeit gültigen 
Fassung zugestellt.

Die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung 
wird im Amtsblatt des Kreises Viersen veröffentlicht 
und gilt zwei Wochen nach Erscheinen als zugestellt.

Der Eigentumsanspruch kann bei der 
Kreispolizeibehörde Viersen, in 41747 Viersen, 
Rathausmarkt 3, montags - donnerstags während 
der Zeit von 08:30 - 12:30 Uhr und von 14:00 - 15:30 
Uhr, freitags von 08:30 - 12:30 Uhr geltend gemacht 
werden. Hierzu ist das Eigentum nachzuweisen.

Viersen, 23.10.2017
Der Landrat

als Kreispolizeibehörde 
Viersen

Im Auftrag
gez.

Alberts

ZA 1 - 57.01.59 - 221/17 (B)

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 952

Bekanntmachung 
Stadt Nettetal
Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Hi-
260 „Am Krugerpfad“ im Stadtteil Hinsbeck

Der Rat der Stadt Nettetal hat am 24.06.2015 die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Hi-260 „Am Kru-
gerpfad“ beschlossen.

Weiterhin hat der Ausschuss für Stadtplanung der 
Stadt Nettetal in seiner Sitzung am 10.10.2017 die 
öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes gem. § 
3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

Das Plangebiet liegt am südöstlichen Rand des 
Stadtteils Hinsbeck südlich der Grefrather und östlich 
der Oirlicher Straße.

Folgendes wird gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der zurzeit 
geltenden Fassung ortsüblich bekanntgemacht:

Der Entwurf nebst Begründung einschließlich Um-
weltbericht gemäß § 2a BauGB wird in der Zeit vom   
08.11.2017 bis zum 08.12.2017 während der allge-
meinen Dienststunden, und zwar

montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 
Uhr und
von 14.00 Uhr bis 16.00 
Uhr sowie

freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 
Uhr 

im Rathaus der Stadt Nettetal, Doerkesplatz 11, 
Fachbereich Stadtplanung im Flur vor den Räumen 
305 und 306 zu jedermanns Einsicht öffentlich aus-
gelegt. 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnah-
men zu dem Entwurf schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Stadt Nettetal, Räume 306, 307, 320, 322 und 
323 des o.g. Rathauses vorgebracht werden. 

Die Unterlagen stehen auch auf der Internetseite 
der Stadt Nettetal (www.nettetal.de >>Startseite >> 
Bürger & Rathaus >> Planen & Bauen >> Aktuelle 
Planungen) zum Download zur Verfügung.

Zum Bebauungsplan Hi-260 „Am Krugerpfad“ liegen 
folgende allgemeine Umweltinformationen vor:
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Themenblock Umweltinformation Kurzinhalt
Mensch und Gesundheit Mess-Station des LUQS (Luftquali-

tätsüberwachungssystem des Landes 
NRW) an der Straße „Juiser Feld“ in 
Nettetal-Kaldenkirchen 

Repräsentative Messwerte 
und Untersuchungsparame-
ter für den gesamten Stadt-
raum zu Luftschadstoffen 
und Stäuben

Umgebungslärmkarte NRW, Um-
weltportal NRW des Ministeriums für 
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz des 
Landes Nordrhein-Westfalen

Übersicht über Lärmpegelbe-
reiche von überörtlichen Ver-
kehrswegen (u. a. Autobahn 
A61)

Umweltbericht Bei Einhaltung der einschlä-
gigen Regeln für eine ord-
nungsgemäße Landwirtschaft 
sind keine wesentlichen Be-
einträchtigungen  durch die 
Nutzung der festgesetzten 
landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen zu erwarten.

Ein Teilbereich der landwirt-
schaftlichen Fläche geht als 
Produktionsfläche für Nah-
rungs-mittel verloren.

Flora, Fauna und biologische 
Vielfalt

Fachinformationssystem des Lan-
desamt für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz Nordrhein-Westfalen, 
Landes-Biotop kartie rung

Schützenswerte Biotope

Fachinformationssystem des Landes-
amt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz Nordrhein-Westfalen, Ge-
schützte Arten in Nordrhein-Westfalen

Liste der möglichen pla-
nungsrelevanten Arten für 
das Messtischblatt  4603/3

Umweltbericht Die beabsichtigte Planung 
wirkt sich auf den Zustand 
des Schutzgutes nicht we-
sentlich nachteilig aus.

Boden und Grundwasser Geografisches Rauminformationssy-
stem des Kreis Viersen, Altlastver-
dachtsflächenkataster

Keine Eintragungen von 
Altstandorten oder Altlastver-
dachtsflächen im Geltungs-
bereich

Umweltbericht Die beabsichtigte Planung 
wirkt sich auf den Zustand 
des Schutzgutes nicht erheb-
lich nachteilig aus.

Wasser Umweltbericht Die beabsichtigte Planung 
wirkt sich auf den Zustand 
des Schutzgutes nicht erheb-
lich nachteilig aus.

Luft und Klima Mess-Station des LUQS (Luftquali-
tätsüberwachungssystem des Landes 
NRW) an der Straße „Juiser Feld“ in 
Nettetal-Kaldenkirchen

Repräsentative Messwerte 
und Untersuchungsparame-
ter für den gesamten Stadt-
raum zur Luftqualität und zu 
relevanten Klimafaktoren

Umweltbericht Die beabsichtigte Planung 
wirkt sich auf den Zustand 
des Schutzgutes nicht erheb-
lich nachteilig aus.

Kultur- und sonstige Sachgüter Denkmalliste der Stadt Nettetal Liste der Baudenkmäler im 
Stadtgebiet (kein Eintrag im 
Planbereich)
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Umweltbericht Der Endmast der Elektrizi-
tätsfreileitung kann verlegt 
werden.

Die beabsichtigte Planung 
wirkt sich auf den Zustand 
des Schutzgutes nicht erheb-
lich nachteilig aus.

Landschaft und Landschaftsbild Umweltbericht Ein Teilbereich des Plange-
bietes liegt im Geltungsbe-
reich des Landschaftsschutz-
gebietes Nr. 2 „Mittlere Nette/ 
Süchtelner Höhen“.

Die Maßnahmen zur Gestal-
tung der Grünflächen und der 
Ortsrandeingrünung lassen 
keine wesentlich nachteili-
gen Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes erwarten.

Wechselbeziehungen und kumu-
lative Wirkungen

Umweltbericht Die Wechselwirkungen ent-
sprechen den grundsätzlich 
zu erwartenden prozessualen 
Veränderungen, die mit ei-
nem Wohngebiet einherge-
hen. Kumulative Wirkungen 
mit erheblich beeinträchti-
gender Wirkung sind nicht zu 
erwarten.

Abfall- und Energiebewirtschaf-
tung

Umweltbericht Die beabsichtigte Planung 
hat keine wesentlich nach-
teiligen Auswirkungen für die 
Abfall- und Energiebewirt-
schaftung.

Die nachfolgenden umweltbezogenen Gutachten wurden zur Begründung einschließlich des Umweltberich-
tes gemäß § 2a BauGB herangezogen und liegen mit aus:

Themenblock Umweltinformation Kurzinhalt
Fauna und Flora einschließlich 
der biologischen Vielfalt

Artenschutzprüfung Keine Betroffenheit pla-
nungsrelevanter Arten

Landschaftspflegerischer Fachbeitrag Eingriffs-/Ausgleichsbilan-
zierung und Festlegung von 
Ausgleichsmaßnahmen

Mensch und Gesundheit 
Lärm und Erschütterungen

Schalltechnische Untersuchung Ermittlung von Lärmpegel-
bereichen entlang der Gre-
frather Straße

Boden und Wasser 
Umgang mit Niederschlagswas-
ser  
Bodenverunreinigungen

Baugrundvoruntersuchung Keine Eignung der Böden im 
Plangebiet für eine Versicke-
rung des Niederschlagswas-
sers

Keine Bodenkontamination 
feststellbar

Im Rahmen der Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB sind folgende umweltbezogene 
Stellungnahmen eingegangen:

Themenblock Stellungnahme Kurzinhalt
Landschaft und Landschaftsbild Aus der Bürgerversammlung Inanspruchnahme von Flä-

chen unter Landschafts-
schutz
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Aus der Öffentlichkeit Verlust von Anbauflächen für 
die Landwirtschaft

Inanspruchnahme von Flä-
chen unter Landschafts-
schutz

Aus der Öffentlichkeit Gestaltung der Grünflächen
Landwirtschaftskammer Verlust von Anbauflächen für 

die Landwirtschaft

Inanspruchnahme von 
Wirtschaftsflächen für Aus-
gleichsmaßnahmen

Kreis Viersen Inanspruchnahme von Flä-
chen unter Landschafts-
schutz

Berücksichtigung aller 
Schutzgebiete und -objekte 
im Wirkraum des Bebau-
ungsplanes

Ergänzungsvorschläge für 
den Landschaftspflegeri-
schen Fachbeitrag 

Wasser Aus der Bürgerversammlung Umgang mit wild abfließen-
dem Oberflächenwasser 
(Fremdwasser aus Hang-
wasser)

Aus der Öffentlichkeit Probleme bei Starkregen
Netteverband Hinweise zum Entwässe-

rungskonzept
Kreis Viersen Hinweise zum Entwässe-

rungskonzept

Umgang mit wild abfließen-
dem Oberflächenwasser 
(Fremdwasser aus Hang-
wasser)

Hinweis zu Gewässerschutz-
streifen

Kultur- und sonstige Sachgüter Kampfmittelbeseitigungsdienst Empfehlungen zur Über-
prüfung auf Kampfmittel 
bei konkret neu zu über-
bauenden Flächen sowie 
Handlungsempfehlungen zu 
Erdarbeiten mit erheblichen 
mechanischen Belastungen

Flora, Fauna und biologische 
Vielfalt

Kreis Viersen Maßnahmen aus der Arten-
schutzrechtlichen Prüfung

Zu den Themenblöcken Mensch und Gesundheit, Boden und Grundwasser, Luft und Klima, Wechselbezie-
hungen und kumulative Wirkungen sowie Abfall- und Energiebewirtschaftung wurden keine umweltrelevan-
ten Stellungnahmen vorgebracht.

Zum Entwurf des Bebauungsplanes Hi-260„Am Krugerpfad“ gehören eine Begründung einschließlich eines 
Umweltberichtes gemäß § 2a BauGB.

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 Abs. 2, 2. Halbsatz BauGB nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.

Über die fristgerecht vorgebrachten Stellungnahmen entscheidet der Rat der Stadt Nettetal. 
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Nettetal, 19.10.2017 
Im Auftrag

gez. Eckert

Geltungsbereich
des Bebauungsplanes Hi-260
"Am Krugerpfad"

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 952
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Bekanntmachung 
der Schwalmtalwerke A.ö.R.



958



959



960



961



962



963



964



965



966



967



968



969



970

A
bl

. K
rs

. V
ie

. 2
01

7,
 S

. 9
57



971

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Feststellung des Unterbleibens einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVP) für das Änderungs-
vorhaben „Umgestaltung des Gewässers Nr. 38.0 
des Wasser- und Bodenverbandes der Mittleren 
Niers in der Stadt Willich, Bereich Bettrather 
Dyck“

Der Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers, 
Bleichweg 5f, 47929 Grefrath, beantragt die Geneh-
migung nach §§ 67 ff. des Gesetzes zur Ordnung des 
Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) 
i.V.m. den Regelungen des Wassergesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz 
- LWG). Antragsgegenstand ist die Änderung des 
plangenehmigten Ausbaus des Gewässers Nr. 38.0 
(Cloer) im Bereich der Stadt Willich, Bettrather Dyck. 
Das Sohlniveau der neu angelegten Nebengerinne 
zum Hauptgerinne Cloer soll nicht, wie ursprünglich 
geplant, gegenüber dem Hauptgerinne erhöht wer-
den, sondern dem Sohlniveau der Cloer angeglichen 
werden, um eine kontinuierliche Wasserführung in 
den Nebengerinnen zu sichern. Von dem Vorhaben 
betroffen sind die Grundstücke Gemarkung Neersen, 
Flur 7, Flurstücke 525 – 528.

Es handelt sich um ein Vorhaben der Nummer 
13.18.2, Spalte 2 der Anlage 1 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Nach § 
9 Abs. 3 Satz 2 UVPG war für das beantragte Än-
derungsvorhaben eine standortbezogene Vorprüfung 
des Einzelfalls durchzuführen. Die Feststellung er-
folgte nach Beginn des Erlaubnisverfahrens auf der 
Grundlage der vom Vorhabenträger vorgelegten Un-
terlagen sowie eigener Informationen. 
Bei dieser Vorprüfung wurden die jeweils einschlägi-
gen Kriterien der Anlage 3 zum UVPG berücksichtigt.

Im Ergebnis dieser standortbezogenen Vorprü-
fung wurde festgestellt, dass für das oben ge-
nannte Vorhaben keine Pflicht zur Durchführung 
einer UVP besteht.

Es handelt sich um eine Änderung einer bereits ge-
nehmigten Maßnahme. Von der Änderung sind posi-
tive Entwicklungen im Hinblick auf die Gewässeröko-
logie und -struktur zu erwarten. Erhebliche nachtei-
lige Umweltauswirkungen sind nicht zu befürchten. 
Das Änderungsvorhaben weist weder hinsichtlich 
seiner Merkmale noch hinsichtlich des Standortes 
oder der Art und Weise der möglichen Auswirkungen 
relevante Kriterien nach der Anlage 3 zum UVPG auf.

Diese Feststellung ist gemäß § 5 Absatz 3 UVPG 
nicht selbstständig anfechtbar. Die Begründung die-
ser Entscheidung und die ihr zugrundeliegenden 

Unterlagen können nach vorheriger telefonischer An-
meldung unter der Telefonnummer 02162 39-1266 
während der Dienstzeiten im Amt für Technischen 
Umweltschutz und Kreisstraßen der Kreisverwaltung 
Viersen, Abteilung Abfall, Bodenschutz, Altlasten, 
Zimmer 2318, Rathausmarkt 3, 41747 Viersen, ein-
gesehen werden.  

Rechtsgrundlagen
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts – Was-
serhaushaltsgesetz – vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 
2585), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes 
vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771)
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen – 
Landeswassergesetz – in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25.06.1995 (GV. NW. 1995 S. 926), 
zuletzt geändert (neu gefasst) durch Art. 1 des Ge-
setzes vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559)
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010 
(BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 8. September 2017 (BGBl. I S. 3370) 

Viersen, 19.10.2017
gez.

Dr. Coenen
Landrat

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 971

Bekanntmachung 
der Burggemeinde Brüggen
Eintragung in die Denkmalliste

Hiermit wird gemäß § 3 des Gesetzes zum Schutz 
und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-
Westfalen – Denkmalschutzgesetz (DSchG) – vom11. 
März 1980 (GV. NRW. S. 226/ SGV NRW 224),zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. 
NRW. S. 934), in Kraft getreten am 25. November 
2016, in Verbindung mit § 41 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(VwVfG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 12. November 1999 (GV. NRW.S. 602/ SGV. 
NRW. 2010), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 934), 
in Kraft getreten am 25. November 2016 jeweils in 
der derzeit geltenden Fassung bekannt gemacht, 
dass das nachstehend aufgeführte Baudenkmal in 
die Denkmalliste, Teil A (Baudenkmäler) der Burgge-
meinde Brüggen eintragen wurde.

lfd. Datum der  Kurzbe- lagemäßige Be
Nr. Eintragung zeichnung zeichnung
64 13.10.2017 Wohnhaus  Marktstr. 23
     Gemarkung Bracht
     Flur 24, Flurstück 860
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Darstellung der wesentlichen charakteristischen 
Merkmale:

Stattliches Wohnhaus im historischen Ortskern von 
Bracht, an der Fassade in Ankersplinten datiert 1714. 
Zweigeschossiger, ursprünglich freistehender (Abb. 
3-5, 21), traufständiger Backsteinbau mit Putzfas-
sade (gequaderte Ecklisenen) unter Satteldach, tei-
lunterkellert. Nur an der Giebelwand nach Westen 
(heute im unteren Bereich angebaut) hat sich der ba-
rocke, geschweifte Knickgiebel erhalten, die östliche 
Giebelwand wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
mit Zementputz versehen. Hier im Giebelfeld zwei 
kleine korbbogige Fensteröffnungen. Sechsachsige 
uneinheitliche Gliederung der Front. Während im EG 
je zwei Fenster gleichen Abstands die Eingangstür 
flankieren, ist das fünfte nach links abgerückt (ggf. 
ehem. Durchfahrt). Die Fenster im OG abweichend 
vom EG gleichmäßig verteilt. Das hölzerne Traufge-
sims mit Zahnschnitt wohl aus dem frühen 19. Jh.. 
Im Inneren bemerkenswert der Fußboden im Ein-
gangsflur mit z.T. alten Blausteinplatten, die ge-
schwungene Holztreppe mit eingedrehtem, kunstvoll 
verziertem Anfänger und dünnen Geländerstäben so-
wie Gewölbekeller (Backstein) und der wahrschein-
lich bauzeitliche Eichenholz-Dachstuhl. 
Haustür, Fenster sowie Gebäuderückseite und 
Dacheindeckung erneuert, ebenso bis auf die ge-
nannten Elemente sowie die Erschließung (Lage 
Flur, Treppe, Kaminstellung) das Innere.
 
Denkmalrechtliche Begründung:
 
Bedeutung für Bracht (Gemeinde Brüggen)
Das Haus Marktstraße 23 ist ein Zeugnis mehrerer 
bedeutender Aspekte der Brachter Ortsgeschichte. 
1714, zur Zeit seiner Errichtung, war das ehemalige 
Erkenssche Haus das größte Wohnhaus im Brachter 
Ortskern und blieb es bis weit in das 20. Jahrhundert 
hinein.
Auf dem Ortsplan Kreisarchiv Viersen Gemeindear-
chiv Bracht, Akte 799 = KaV GaB 799, fol. 2 verso/3 
recto von 1823 ist als Besitzer des Hauses Nr. 122 
Peter Matthias Erckens (1769–1851) eingetragen. 
Man erkennt auf dem Plan gut die Größe des dazu-
gehörenden Grundstücks, das sich nach Süden bis 
zum Umflutgraben erstreckte und auf dem noch min-
destens eine Scheune/Schuppen und eine Remise 
(Nr. 116) standen. Die Familie Erckens (Erkes, Er-
kens) lässt sich in Bracht seit 1558/59 (Türkensteu-
erlisten) nachweisen. Im 17. Jahrhundert bekleideten 
Mitglieder der wohlhabenden Familie in Bracht das 
Schöffenamt (KaV GaB 2039). Peter Matthias Erkens 
war in französischer Zeit von 1806–1814 Maire von 
Bracht und hatte Amtsräume in seinem Haus, später 
bekleidete er das wichtige Amt des Steuerempfän-
gers, das gegen Kautionszahlung nur an vertrauens-
würdige und vor allem vermögende Bürger vergeben 
wurde. Erbauer des durch Ankersplinte in der Putz-

fassade auf 1714 datierten Baus müsste der Großva-
ter von Peter Matthias Erckens gewesen sein. Nach 
dem mit dem Tode seines Sohnes Johann Wilhelm 
Hubert (ebenfalls Steuerempfänger und später Rech-
nungsrat) 1890 die männliche Linie dieses Zweiges 
der Familie Erckens ausstarb, wurde das Haus 1907 
von der Erbengemeinschaft an die Gemeinde Bracht 
verkauft. Nach dem Kauf des Hauses wurde der zur 
Hellstraße gelegene Schuppen zum Feuerwehrgerä-
tehaus für die gerade gegründete Freiwillige Feuer-
wehr umgebaut (GaB 1553, fol. 533f.). 
Die Gemeinde Bracht plante, den schon zu diesem 
Zeitpunkt in Wohnungen unterteilten Bau zu einem 
späteren Zeitpunkt als Rathaus zu nutzen. Zunächst 
wurde das Gebäude von der Gemeinde Bracht aber 
an häufig wechselnde Mieter vermietet. Der Gedan-
ke, das Rathaus in das Haus Marktstraße 23 zu ver-
legen, wurde nach 1945 wieder aufgegriffen, dann 
aber zugunsten des durchgreifenden Umbaus des 
alten Rathauses verworfen. 
1928 beschloss der Gemeinderat, durch „Herrichtung 
des Anwesens Marktstraße 142“ (heute: Marktstra-
ße 23) ein „Jugendheim“ zu errichten. In Haupt- und 
Nebengebäuden wurden eine Mädchen- und eine 
Knabenberufsschule, ein Kleinkindergarten und eine 
Badeanstalt (6 Wannen- und 12 Brausebäder) einge-
richtet. (GaB 1555, Protokolle der Ratssitzungen vom 
20. Juni 1928 und 21. Juni 1929). 
1936 beschloss der damals „Beschlussausschuss“ 
genannte Gemeinderat einen Mietvertrag mit der NS-
DAP für das Haus (Adolf–Hitler–Straße 23) mit Aus-
nahme der im Erdgeschoss, rechts des Flures, gele-
genen Räume der Mädchenberufsfachschule abzu-
schließen. Die übrigen Räume sollten als Parteiheim 
genutzt werden (GaB 1594, fol. 247). Auch eine Ne-
benstelle der DAF war hier untergebracht (GaB 1795, 
fol. 143). Schon 1935 war auf dem rückwärtigen Teil 
des Grundstücks ein neuer Marktplatz angelegt wor-
den. (Rhein-Maas-Zeitung 23.8.1934: Bracht plant 
Anlage neuer Marktplatz im früheren Garten des 
Bürgermeisters, ebd. 31.10.1934: Einweihung am 
1.5. 1935.) Ob außer Peter Matthias Erckens noch 
weitere Bürgermeister im Hause Marktstraße 23 eine 
Dienstwohnung besaßen, ist noch unklar. 
In der Nachkriegszeit war wahrscheinlich in einem 
Nebengebäude die Waschanlage/Wäscherei der 
Gemeinde Bracht untergebracht. 1975 verkaufte die 
Gemeinde das Haus Marktstraße 23 an einen priva-
ten Eigentümer, der es nach eingreifenden Umbau-
ten heute zu Wohn- und Bürozwecken nutzt. Nach 
seiner Auskunft wurden bis zuletzt noch Räume von 
der Gemeindebibliothek Bracht genutzt. 
 
Wissenschaftliche (architektur- und ortsgeschichtli-
che) sowie städtebauliche Bedeutung
Es handelt sich um ein im Kern gut erhaltenes, statt-
liches Wohnhaus aus dem 18. Jh., das in wesentli-
chem Umfang (Baukörper sowie die beschriebenen 
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Elemente Treppe, Flur, Gewölbekeller, Dachstuhl) die Bauweise seiner Zeit sowie die genannten ortsge-
schichtlichen Aspekte baulich veranschaulicht. Hinzu kommt seine städtebauliche Bedeutung als ortsbildprä-
gendes, bis weit in das 20. Jahrhundert hinein größtes Wohnhaus im Ortskern von Bracht und wesentlicher 
Bestandteil der Marktstraße, der neben der Königstraße zweiten historischen Straße des Ortskerns, wo es 
zwischen Rathaus und den Baudenkmälern Nr. 33 und 35 ein wichtiges Bindeglied für das historische Er-
scheinungsbild der Straße darstellt.
 
Quellen / Literatur
Exposé „Unterschutzstellung des Gebäudes Marktstraße 23 in Brüggen-Bracht 
Prüfung der Aufnahme in die Denkmalliste (Teil A –Baudenkmäler) der Gemeinde Brüggen“, verf. v. Eva-
Maria Willemsen M.A., Kempen (2014)

Das Baudenkmal unterliegt damit den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage 
ist beim Verwaltungsgericht in Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf schriftlich einzureichen oder 
zur Niederschrift dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Wird die Klage schriftlich erhoben, 
so empfiehlt es sich, zwei Abschriften beizufügen.

Brüggen, den 13.10.2017
Der Bürgermeister

als Untere Denkmalbehörde
gez. Gellen

 
Abl. Krs. Vie. 2017, S. 971
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